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Nach einer europaweiten Ausschreibung wird ab 1. Januar 2016 der Münchner Verlag C.H. Beck oHG den Betrieb 
der Datenbank BAYERN-RECHT vom  bisherigen Dienstleister (juris GmbH) übernehmen und fortführen. Das 
heißt: Ab	1.	Januar	2016	wird	der		Zugang	zur	juris-Datenbank	abgeschaltet	und	der		Zugang	zur	Beck-Datenbank	
freigeschaltet.	Die		Datenbankinhalte	bleiben	im	Wesentlichen	gleich.

Neben dem kompletten bayerischen Landesrecht werden das  vollständige relevante Bundes- und EU-Recht sowie 
wichtige Teile des Rechts der anderen Bundesländer zur Verfügung stehen. Auch die Rechtsprechungs datenbank 
des Beck-Verlags mit rund einer Million redaktionell aufbereiteter Entscheidungen aller Gerichtsbarkeiten und 
Instanzen wird recherchierbar sein. Ein umfangreiches Schulungskonzept und die anwenderfreundlichen Daten-
bank- und Recherchestrukturen werden zu einem reibungslosen Übergang beitragen.

Wichtiger	Hinweis	zur	Datenbank	BAYERN-RECHT
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2013.2-F

Vollzug	kostenrechtlicher	Vorschriften	durch	die		
staatlichen	Vermessungsbehörden		
(Kostenbekanntmachung	–	KBek)

Bekanntmachung		
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,		

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	20.	August	2015,	Az.:	74-VM	1018-1/3

1Die unteren Vermessungsbehörden erheben für Amts-
handlungen im Sinn des Art. 1 Abs. 1 des Kostengeset-
zes (KG) Kosten (Gebühren und Auslagen), für die In-
anspruchnahmen im Sinn des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KG 
Benutzungsgebühren (Gebühren und Auslagen) nach der 
Verordnung über die Benutzungsgebühren der unteren 
Vermessungsbehörden (GebOVerm) vom 15. März 2006 
(GVBl. S. 160, BayRS 2013-2-9-F) in der jeweils geltenden 
Fassung. 2Die Regelungen dieser Vorschrift gelten sinn-
gemäß auch für das Landesamt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung (nachfolgend: Landesamt), soweit 
es Leistungen nach § 1 Abs. 1 GebOVerm erbringt. 3Zum 
Vollzug der GebOVerm sowie zu Regelungen hinsichtlich 
der Gebühren, Preise und Nutzung von Geobasisdaten 
der Bayerischen Vermessungsverwaltung wird Folgendes 
bestimmt:

Abschnitt	1	
Benutzungsgebühren	gemäß	GebOVerm

1.	 Zu	§	1	GebOVerm,	Gebührengegenstand

1.1 Leistungen mehrerer unterer Vermessungsbehörden
1Werden Leistungen nach § 1 Abs. 1 GebOVerm von 
mehreren unteren Vermessungsbehörden erbracht, 
regeln diese Ämter die Federführung grundsätz-
lich eigenverantwortlich. 2Der Ansatz der Gebüh-
ren erfolgt durch die federführende untere Vermes-
sungsbehörde. 3Abweichend von Satz 1 können 
das Staatsministerium der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat (nachfolgend: Staatsmi-
nisterium) oder das Landesamt die federführende 
untere Vermessungsbehörde bestimmen.

1.2 Leistungen des Landesamts im Zusammenhang mit 
einer Katasterneuvermessung
1Werden bei einer Katasterneuvermessung vom 
Landesamt Fortführungsvermessungen im Sinn 
des Art. 8 des Gesetzes über die Landesvermessung 
und das Liegenschaftskataster – Vermessungs- und 
Katastergesetz – VermKatG – (BayRS 219-1-F) in 
der jeweils geltenden Fassung ausgeführt, übersen-
det das Landesamt der örtlich zuständigen unteren 
Vermessungsbehörde die für die Erhebung der Ge-
bühren und Auslagen nach § 1 Abs. 1 GebOVerm 
erforderlichen Angaben. 2Dieses Amt erhebt für die 
Leistungen des Landesamts Gebühren und Ausla-
gen.

1.3 Sachverständigenleistungen

Werden Bedienstete der unteren Vermessungs-
behörden als Sachverständige, Zeugen oder aus 
Anlass einer amtlichen Auskunft (§ 273 Abs. 2 Nr. 2 

Benutzungsgebühren

der Zivilprozessordnung – ZPO) tätig, bestimmt sich 
die Entschädigung

– bei Verfahren vor dem Gericht oder dem Staats-
anwalt nach dem Gesetz über die Vergütung 
von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dol-
metschern, Übersetzerinnen und Übersetzern 
sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen 
Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeugin-
nen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und 
Entschädigungsgesetz – JVEG) vom 5. Mai 2004 
(BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

– bei Verwaltungsverfahren nach der Verordnung 
über die Entschädigung von Zeugen und Sach-
verständigen in Verwaltungssachen – ZuSEVO 
– (BayRS 2013-3-1-F) in der jeweils geltenden 
Fassung.

2.	 Zu	§	2	GebOVerm,	Zeitgebühren

Rundung (§ 2 Abs. 1 GebOVerm)
1Die Arbeitszeit je Arbeitskraft ist auf halbe Stunden 
auf- oder abzurunden. 2Der eine halbe Stunde bzw. 
das Mehrfache einer halben Stunde übersteigende 
Zeitaufwand wird abgerundet, wenn er weniger 
als eine Viertelstunde, aufgerundet, wenn er eine 
Viertelstunde und mehr beträgt. 3Beträgt die aufge-
wendete Arbeitszeit weniger als eine Viertelstunde, 
wird sie nicht angesetzt. 4Mehrere zeitlich getrenn-
te Arbeitsabschnitte unter einer Viertelstunde sind 
zusammenzufassen.

3.	 Zu	§	3	GebOVerm,	Grenzfeststellungen	und	Fort-
führungsvermessungen

3.1 Abrechnung der festgestellten alten und fest-
gelegten neuen Grenzpunkte (§ 3 Abs. 2 Satz 1 
 GebOVerm)
1Abzurechnen sind

– die antragsgemäß in der Örtlichkeit überprüften, 
ermittelten, wiederhergestellten und neu festge-
legten Grenzpunkte sowie

– die Grenzpunkte, deren Feststellung aus fach-
technischer Sicht erforderlich ist.

2Dies gilt auch, wenn schief stehende Grenzsteine 
aufgerichtet werden. 3Werden antragsgemäß über-
prüfte Grenzpunkte unverändert vorgefunden, wird 
hierfür die ermäßigte Gebühr gemäß § 3 Abs. 3 
Satz 2 GebOVerm verrechnet. 4Alte Grenzpunkte, 
die den Anfangs- oder Endpunkt einer ermittelten 
oder neuen Flurstücksgrenze bilden, sind grund-
sätzlich nach § 3 Abs. 2 GebOVerm abzurechnen. 
5Werden Grenzzeichen als Rückmarken (Weiser) 
angebracht, so ist hierfür jeweils nur ein Grenz-
punkt abzurechnen. 6Markierungen gemäß Nr. 16.2 
Abs. 2 der Abmarkungsbekanntmachung (ABek) 
sind keine Grenzpunkte und werden daher nicht 
verrechnet.

3.2 Abrechnung der neu gebildeten Flurstücke (§ 3 
Abs. 2 Satz 1 GebOVerm)
1Abzurechnen sind nur diejenigen Flurstücke, die 
im Zuge der katastertechnischen Behandlung neu 
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gebildet werden. 2Die veränderten alten Flurstücke 
zählen nicht zu den neu gebildeten Flurstücken.

3.3 Abrechnung des Zuschlags für zurückgestellte 
 Abmarkung (§ 3 Abs. 3 Satz 1 GebOVerm)
1Wird die Abmarkung zurückgestellt, ist der Vor-
schuss zusammen mit der Kostenrechnung für die 
beantragte Vermessung einzuheben. 2Nach der 
Durchführung der zurückgestellten Abmarkung 
ist der Vorschuss abzurechnen. 3Für Grenzpunkte, 
für die keine rechtliche Notwendigkeit zur Abmar-
kung bestand, wird die Ermäßigung nach § 3 Abs. 3 
Satz 2 GebOVerm gewährt. 4Ein zu viel gezahlter 
Betrag wird zurückerstattet. 5Wird die Durchfüh-
rung der nachträglichen Abmarkung durch Weg-
fall der Abmarkungspflicht entbehrlich (z. B. durch 
Verschmelzung oder Abänderung der Grenze), wird 
zusätzlich der Zuschlag zurückgezahlt.

3.4 Ermäßigung bei Katasterneuvermessungen (§ 3 
Abs. 4 GebOVerm)
1Der Bereich von Katasterneuvermessungen ent-
spricht dem Bearbeitungsgebiet. 2Die Ermäßigung 
von 50 % für die Ermittlung von Flurstücksgrenzen 
im Bearbeitungsgebiet kommt daher nur noch bei 
Katasterneuvermessungen in Betracht, die vor dem 
1. Dezember 2012 beantragt wurden.

3.5 Nachträgliche Abänderung eines Fortführungs-
nachweises – FN – (§ 3 Abs. 5 GebOVerm)
1Die nachträgliche Abänderung eines FN ist nur 
vor Abschluss der ursprünglichen Leistung möglich. 
2Die hierfür erforderlichen Arbeiten sind mit dieser 
abzurechnen. 3Ist Außendienst erforderlich, erfolgt 
die Abrechnung grundsätzlich nach § 3 GebOVerm 
unter Fortsetzung der Staffelung. 4Für erforderli-
che Arbeiten nach Abschluss der ursprünglichen 
Leistung ist ein neuer Antrag zu erfassen und ab-
zurechnen.

3.6 Verschmelzung von Flurstücken (§ 3 Abs. 6 
 GebOVerm)
1Die Verschmelzung von Flurstücken nach § 3 
Abs. 6 GebOVerm setzt grundsätzlich einen ge-
sonderten Antrag und die Verschmelzung ganzer 
Flurstücke voraus. 2Innerhalb der in § 3 Abs. 6 
Satz 3 GebOVerm genannten Frist müssen sowohl 
der Antrag auf Verschmelzung bei der unteren Ver-
messungsbehörde  eingegangen als auch die Vor-
aussetzungen für die Verschmelzung gegeben sein.

3.7 Verzögerungen durch Beteiligte (§ 3 Abs. 7 
 GebOVerm)
1Von einer nicht unwesentlichen Verzögerung ist 
insbesondere dann auszugehen, wenn sich die Be-
arbeitungszeit im Außendienst durch die Uneinig-
keit der Beteiligten um mehr als eine Stunde erhöht. 
2Sofern eine nicht unwesentliche Verzögerung vor-
ab erkennbar ist, sind die Beteiligten auf die zusätz-
lichen Zeitgebühren hinzuweisen.

3.8 Zusammenfassung mehrerer Anträge (§ 3 Abs. 8 
GebOVerm)

3.8.1 Örtlicher Zusammenhang
1Für zusammenhängende Flächen der beantrag-
ten Flurstücke wird ein örtlicher Zusammenhang 
als gegeben angesehen. 2Ein örtlicher Zusammen-

hang ist auch dann gegeben, wenn für die Durch-
führung der Vermessungsanträge teilweise gleiche 
Ausgangspunkte für die Koordinateneinpassung 
genutzt werden können.

3.8.2 Zeitliche Zuordnung der Anträge

1Sind bei zusammenzufassenden Anträgen unter-
schiedliche Fassungen der GebOVerm zuzuordnen, 
sind diese Anträge zunächst einmal nach der alten 
und einmal nach der neuen Fassung zu berech-
nen. 2Die Anträge, die der alten Fassung zuzuord-
nen sind, werden mit ihren Anteilen nach der alten 
Fassung abgerechnet. 3Die Anträge, die der neuen 
Fassung zuzuordnen sind, werden mit ihren Antei-
len nach der neuen Fassung abgerechnet.

3.9 Aufteilung der Gebühren nach dem Aufwand (§ 3 
Abs. 9 GebOVerm)

1Falls die Kostenschuldner keine andere einver-
nehmliche Regelung zur Aufteilung der Gebühren 
vereinbaren, sind die Gebühren nach § 3 Abs. 2 
GebOVerm nach dem auf den einzelnen Kosten-
schuldner entfallenden Anteil am Aufwand aufzu-
teilen. 2Dies gilt auch bei der Zusammenfassung 
von Anträgen nach § 3 Abs. 8 GebOVerm. 3Der 
Aufwand setzt sich zusammen aus der Anzahl der 
Grenzpunkte und/oder der Anzahl der Flurstücke 
sowie ggf. der Zeitgebühr nach § 2 GebOVerm.

3.9.1 Aufwand für Grenzpunkte

Der Aufwand für die Grenzpunkte berechnet sich 
nach

– der Anzahl der Grenzpunkte gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 1 GebOVerm,

– der Anzahl der Ermäßigungen für Grenzpunkte 
(§ 3 Abs. 3 Satz 2 GebOVerm) und

– der Anzahl der Zuschläge für zurückgestellte Ab-
markungen (§ 3 Abs. 3 Satz 1 GebOVerm).

3.9.2 Aufwand für Flurstücke

1Der Aufwand für die Flurstücke berechnet sich 
nach der Anzahl der Flurstücke gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 1 GebOVerm. 2Die Flurstücksermäßigung ge-
mäß § 3 Abs. 3 Satz 3 GebOVerm zählt nicht zum 
Aufwand. 3Sie wird im gleichen Verhältnis wie die 
Flurstücksgebühr aufgeteilt.

3.10 Festlegung und Abmarkung von gekrümmten 
Grenzen

1Die für die Berechnung der Gebühren maßgebliche 
Anzahl der Grenzpunkte beträgt in einem Abschnitt 
mit einer gleichsinnigen Krümmung höchstens so-
viel wie die auf ganze Meter abgerundete Hälfte 
der Gesamtlänge der Einzelsehnen in Metern, min-
destens jedoch drei Grenzpunkte. 2Erfolgt die Fest-
legung eines neuen Grenzverlaufs als Kreisbogen 
(zulässiges Ausmaß siehe Nr. 16.2 ABek), sind drei 
Grenzpunkte (Anfangs-, Scheitel- und Endpunkt) 
in Rechnung zu stellen.

3.11 Sonderungen nach der Sonderungsrichtlinie

Für jeden von der unteren Vermessungsbehörde zu 
erledigenden Arbeitsschritt ist ein eigener Antrag 
zu erfassen.
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3.11.1 Feststellung der Umfangsgrenzen
1Die Abrechnung erfolgt nach § 3 Abs. 2 GebO-
Verm. 2Private Vermessungsbüros erhalten an-
schließend auf Antrag kostenfrei die Koordinaten 
der Umfangsgrenzen und der Katasterfestpunkte 
im vereinbarten Format.

3.11.2 Erstellung des FN
1Für die Erstellung des FN wird eine Gebühr nach 
§ 3 Abs. 2 GebOVerm erhoben, die auf der Anzahl 
der neu gebildeten Flurstücke beruht (siehe Nr. 3.2). 
2Entsteht bei der Erstellung des FN auf der Grund-
lage der Unterlagen des Ingenieurbüros ein außer-
gewöhnlicher Aufwand, sind für den das normale 
Maß überschreitenden Aufwand Zeitgebühren nach 
§ 2 Abs. 2 GebOVerm zu erheben. 3Die Datenab-
gabe der Flurkarte des Sonderungsgebiets an das 
Vermessungsbüro nach der Fertigung des FN ist 
kostenfrei.

3.11.3 Schlussvermessung und Abmarkung
1Vor der Erstellung des FN ist ein unwiderruflicher 
Antrag einzuholen, der sicherstellt, dass die neuge-
bildeten Grenzen nach Abschluss der Baumaßnah-
men vermessen und abgemarkt werden. 2Zusätzlich 
ist ein Vorschuss in Höhe der für die Schlussver-
messung und Abmarkung der Grenzpunkte zu er-
wartenden Gebühr nach § 3 Abs. 2 GebOVerm zu 
erheben. 3§ 3 Abs. 3 GebOVerm findet für die Erhe-
bung des Vorschusses keine Anwendung.

4.	 Zu	§ 4	GebOVerm,	Wertfaktoren	für	den	Boden-
wert

4.1 Bodenwert
1Für jeden Antrag ist ein Wertfaktor auf Grundlage 
des Bodenwertes zu bestimmen. 2Als Bodenwert ist 
der Verkehrswert im Bereich der betroffenen Flur-
stücke im Sinn des § 194 Baugesetzbuch (BauGB) 
ohne Gebäude, Bodenschätze und Aufwuchs an-
zusehen. 3Künftige Entwicklungen wie beispiels-
weise absehbare anderweitige Nutzungen sind 
zu berücksichtigen, wenn sie mit hinreichender 
Sicherheit auf Grund konkreter Anhaltspunkte zu 
erwarten sind (z. B. Bauleitplanung). 4Der von den 
Beteiligten vereinbarte Kaufpreis dient als Anhalt. 
5Ist der Kaufpreis nicht verwertbar, ist grundsätz-
lich der Bodenrichtwert (vgl. hierzu §§ 12 ff. der 
Verordnung über die Gutachterausschüsse, die 
Kaufpreissammlungen und die Bodenrichtwerte 
nach dem Baugesetzbuch [GutachterausschussV] 
vom 5. April 2005 [GVBl. S. 88, BayRS 2130-2-I] 
in der jeweils geltenden Fassung) zu verwenden. 
6Ansonsten ist der Bodenwert in einfacher Weise 
nach Werten vergleichbarer Objekte in der näheren 
Umgebung der betroffenen Flurstücke zu ermitteln.

4.2 Bestimmung der neu gebildeten Flurstücke bei 
 Teilungsvermessungen

Zur Bestimmung der neu gebildeten Flurstücke 
bei Teilungsvermessungen im Sinn von § 4 Abs. 1 
Satz 2 GebOVerm ist bei unterschiedlichen Boden-
werten Folgendes zu beachten:

a) 1Werden Teilflächen aus einem Flurstück he-
raus gemessen und sollen von dem betreffen-
den Grundstück abgeschrieben werden, gilt 
das Flurstück mit dem geringsten Bodenwert, 

das im bisherigen Eigentum verbleibt, als nicht 
betroffenes Flurstück. 2Weisen mehrere im be-
treffenden Grundstück verbleibende Flurstücke 
den gleichen geringen Bodenwert auf, zählt das 
flächenmäßig größte als nicht betroffenes Flur-
stück.

b) 1Sollen alle Teilflächen übereignet werden 
oder wird eine Zerlegung im Eigenbesitz ohne 
erkennbare Absicht der Teilung durchgeführt, 
gilt das Flurstück mit dem geringsten Boden-
wert als nicht betroffenes Flurstück. 2Weisen 
mehrere Flurstücke den gleichen geringen Bo-
denwert auf, zählt das flächenmäßig größte als 
nicht betroffenes Flurstück.

4.3 Mischkalkulation

Weisen die betroffenen Flurstücke einen unter-
schiedlichen Bodenwert auf, ist zur Bestimmung 
des Wertfaktors der durchschnittliche Bodenwert in 
Abhängigkeit von der Fläche zu ermitteln.

4.4 Bodenwert bei Eigentumsübergang nach § 6 
 Bundesfernstraßengesetz und Art. 11 Bayerisches 
 Straßen- und Wegegesetz

Für die übereigneten Flächen gelten § 4 Abs. 2 
 Sätze 1 bis 3 GebOVerm entsprechend.

4.5 Baugrundstücke nach § 4 Abs. 1 Satz 4 GebOVerm

Baugrundstücke im Sinn des § 4 Abs. 1 Satz 4 
 GebOVerm sind die Zuteilungsflurstücke im Um-
legungsgebiet nach Abzug der Flächen gemäß § 55 
Abs. 2 BauGB.

4.6 Wertfaktor bei Verschmelzungen nach § 3 Abs. 6 
GebOVerm
1Betroffene Flurstücke sind die wegfallenden Flur-
stücke. 2Der für die Gebührenberechnung gültige 
Wertfaktor wird anhand des Bodenwerts der weg-
fallenden Flurstücke zum Zeitpunkt der Beendi-
gung der Einzelleistung (z. B. baureifes Land ohne 
bzw. mit Erschließung) bestimmt.

5.	 Zu	§	5	GebOVerm,	Dringlichkeitszuschlag

5.1 Dringlichkeitsfrist
1Der Schuldner ist bei der Antragstellung bzw. der 
nachträglichen dringlichen Beantragung darauf 
hinzuweisen, dass für die vordringliche Erledigung 
ein Dringlichkeitszuschlag in Höhe von 20 % der 
Gebühren nach §§ 2 bis 4 GebOVerm erhoben wird. 
2Die Erledigungsfrist, innerhalb derer ein Dring-
lichkeitszuschlag erhoben werden darf, beträgt 
einen Monat. 3Sie beginnt frühestens ab dem Zeit-
punkt der dringlichen Beantragung gemäß § 187 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), spätestens 
ab dem Zeitpunkt der Messbarkeit zu laufen. 4Wenn 
absehbar ist, dass die Erledigungsfrist aufgrund von 
Umständen, die die untere Vermessungsbehörde 
nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden 
kann (z. B. wegen des Umfangs der Vermessung 
oder ungünstiger Witterungsverhältnisse), kann 
einvernehmlich mit dem Antragsteller eine abwei-
chende Frist vereinbart werden.

5.2 Anträge von Kommunen
1Anträge von Kommunen, Landkreisen oder Be-
zirken sind generell dringend zu behandeln, wenn 



FMBl. Nr. 11/2015 193

der Antrag Grundstücke betrifft, die im Eigentum 
des Antragstellers stehen oder von ihm erworben 
werden. 2Ein Dringlichkeitszuschlag wird nicht 
erhoben. 3Sätze 1 und 2 gelten nicht für Anträge, 
bei denen Dritte Kostenschuldner sind oder die ge-
meinsam mit privaten Grundeigentümern gestellt 
werden.

5.3 Anträge aufgrund § 4 Abs. 4 der Gebäudeübernah-
meverordnung (GÜVO)

1Anträge aufgrund § 4 Abs. 4 GÜVO zur Schaffung 
der sachlichen Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 
GÜVO sind generell dringend zu behandeln. 2Ein 
Dringlichkeitszuschlag wird nicht erhoben.

6.	 Zu	§	6	GebOVerm,	Gebäudeveränderungen

6.1 Baukosten

1Unterliegen Gebäudeveränderungen einer Ge-
nehmigungsfreistellung oder einem Baugenehmi-
gungsverfahren (§§ 58, 59, 60 Bayerische Bauord-
nung – BayBO), sind die dem jeweiligen Verfahren 
zu Grunde liegenden Baukosten für die Gebüh-
renberechnung maßgeblich. 2Ansonsten genügen 
Ermittlungen, z. B. anhand der den Baugenehmi-
gungsbehörden vorliegenden ortsüblichen Einheits-
preise auf der Grundlage des umbauten Raumes 
oder auf der Basis der aktuellen Normalherstel-
lungskosten 2010 (NHK 2010) nach Anlage 1 der 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sach-
wertrichtlinie – SW-RL) vom 5. September 2012 
(BAnz AT 18. Oktober 2012 B1).

6.2 An- oder Umbaumaßnahmen, Neubauten

1Bei An- oder Umbaumaßnahmen sind nur die 
Baukosten heranzuziehen, die sich auf den Gebäu-
degrundriss auswirken; ggf. sind sie anteilig zu 
ermitteln. 2Geringfügige Änderungen an der Fas-
sade von Gebäuden (z. B. Wärmedämmungen) sind 
grundsätzlich ohne Verrechnung von Gebühren zu 
erfassen. 3Für die Einmessung von Neubauten nach 
Art. 8 Abs. 3 VermKatG werden Gebühren verrech-
net, auch wenn deren Grundriss mit dem eines frü-
heren, zwischenzeitlich abgebrochenen Gebäudes 
übereinstimmt.

6.3 Zusammenhängende Gebäudeveränderungen auf 
einem Flurstück

1Bei zusammenhängender Behandlung mehrerer 
Gebäudeveränderungen auf einem Flurstück wird 
die Gebühr nach dem Gesamtwert der Baukosten 
bemessen. 2Dies gilt auch, wenn das Hauptgebäu-
de (z. B. Wohn-, Amts-, Büro- und Geschäftsgebäu-
de) und die dazugehörigen Nebengebäude (z. B. 
Wirtschaftsgebäude, Werksgebäude, Garagen) 
ganz oder teilweise auf verschiedenen Flurstücken 
 stehen.

6.4 Fertigstellung von Gebäuden

Baumaßnahmen gelten als abgeschlossen, wenn der 
Grundriss vollständig ist und das Gebäude seiner 
Bestimmung gemäß genutzt werden kann.

6.5 Gemeinsame Einmessung von Haupt- und Neben-
gebäude

Werden Haupt- und Nebengebäude innerhalb von 
zwei Jahren nach der Fertigstellung des bereits 

eingemessenen Gebäudes errichtet, sind diese als 
Einheit zu betrachten, wenn die Gesamtkosten in-
nerhalb der ursprünglichen Baukostenstufe bleiben.

6.6 Gebäudeabbrüche
1Für die vermessungs- und katastertechnische Be-
handlung von Gebäudeabbrüchen, auch Teilabbrü-
chen, werden Gebühren und Auslagen nicht erho-
ben. 2Dies gilt auch für die hierzu ggf. erforderliche 
Erstellung von Fortführungsnachweisen.

6.7 Nutzungsänderungen von Gebäuden

Für die vermessungs- und katastertechnische Be-
handlung von Nutzungsänderungen bei Gebäuden 
sowie für die hierzu ggf. erforderliche Erstellung 
von Fortführungsnachweisen werden Gebühren 
nach §§ 2 und 4 GebOVerm sowie Auslagen erho-
ben.

6.8 Höhenänderungen von Gebäuden

Für Höhenänderungen ohne Veränderung des 
Grundrisses und ohne Nutzungsänderung werden 
keine Gebühren verrechnet.

6.9 Einmessung von Gebäuden, deren Fertigstellung 
fünf und mehr Jahre zurückliegt
1Für die Vermessung und katastertechnische Be-
handlung von Gebäudeveränderungen werden 
Gebühren und Auslagen nicht erhoben, wenn die 
Gebäudeveränderung fünf und mehr Jahre zurück-
liegt. 2Im Zweifelsfall hat der Gebäudeeigentümer 
Nachweise für die Fertigstellung der Gebäudever-
änderung vor dieser Zeit vorzulegen.

7.	 Zu	§	7	GebOVerm,	Katasterneuvermessung

7.1 Beteiligte Flurstücke
1Beteiligte Flurstücke einer Katasterneuvermes-
sung sind alle Flurstücke im Bearbeitungsgebiet. 
2Im Bearbeitungsgebiet sind alle Grundstücksgren-
zen festzustellen und ggf. abzumarken.

7.2 Abrechnung Katasterneuvermessung
1Schuldner der Katasterneuvermessung ist aus-
schließlich der Antragsteller. 2Gebühren für Katas-
terneuvermessungen in Siedlungsbereichen und in 
Waldbereichen sind getrennt abzurechnen.

7.3 Katasterneuvermessung im bebauten und unbebau-
ten Siedlungsbereich (§ 7 Abs. 1 GebOVerm)
1Das Bearbeitungsgebiet muss innerhalb eines 
Flächennutzungsplans liegen und mindestens 
eine Größe von 1 ha (bebauter Bereich) und 5 ha 
(unbebauter Bereich) umfassen. 2Als Auftraggeber 
kommen nur kommunale Gebietskörperschaften in 
Frage. 3Im Bearbeitungsgebiet ist die Ermäßigung 
nach § 3 Abs. 4 GebOVerm zu gewähren.

7.4 Katasterneuvermessung im Außenbereich (§ 7 Abs. 2 
GebOVerm)
1Im Außenbereich in Waldgebieten muss das Bear-
beitungsgebiet zusammenhängend mindestens eine 
Größe von 20 ha erreichen. 2Der Anteil an Waldflä-
chen muss mindestens 75 % der Gesamtfläche betra-
gen. 3Als Auftraggeber für eine Katasterneuvermes-
sung in Waldgebieten kommen neben kommunalen 
Gebietskörperschaften auch im forstlichen Bereich 
tätige Verbände in Frage. 4Die untere Vermessungs-
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behörde entscheidet, ob ein Anlass für eine Katas-
terneuvermessung im Außenbereich gegeben ist.

8.	 Zu	§	8	GebOVerm,	Gebühren	für	Umlegungen	und	
vereinfachte	Umlegungen

Für die Vermessung und katastertechnische Be-
handlung sowie ggf. für die Verfahrensführung bei 
Übertragung der Umlegung oder der vereinfachten 
Umlegung sind getrennte Anträge zu erfassen und 
abzurechnen.

8.1 Umlegungen nach §§ 45 ff. BauGB

8.1.1 Vermessungs- und katastertechnische Behandlung 
(§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GebOVerm)
1Mit der Gebühr sind alle Leistungen der unte-
ren Vermessungsbehörde abgegolten, die für die 
Vermessung und katastertechnische Behandlung 
erforderlich sind. 2Ausgenommen sind Mehrar-
beiten mit Auswirkung auf die vermessungs- und 
 katastertechnische Behandlung, die auf Grund von 
Umständen zu erbringen sind, die dieses Amt nicht 
zu vertreten hat (z. B. Änderung des Bebauungs-
plans). 3Diese werden mit Zeitgebühren nach § 2 
GebOVerm abgerechnet. 4Ist die Umlegung nicht 
auf die untere Vermessungsbehörde übertragen 
und beantragt die Gemeinde zusätzliche Leistun-
gen zur Unterstützung bei der Durchführung des 
Verfahrens (z. B. Erstellung von Schriftstücken und 
Plänen), werden diese mit Zeitgebühren nach § 2 
GebOVerm abgerechnet. 5Die Ermittlung strittiger 
Grenzen innerhalb des Umlegungsgebietes und die 
spätere Wiederherstellung von Grenzzeichen sind 
keine Leistungen nach § 8 Abs. 1 GebOVerm, son-
dern gesondert zu beantragen und abzurechnen.

8.1.2 Verfahrensführung bei Übertragung (§ 8 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 GebOVerm)
1Mit der Gebühr sind alle Leistungen der unteren 
Vermessungsbehörde abgegolten, die für die Ver-
fahrensführung erforderlich sind. 2Ausgenommen 
sind Mehrarbeiten, die auf Grund von Umständen 
zu erbringen sind, die die untere Vermessungsbe-
hörde nicht zu vertreten hat (z. B. Änderung des 
Bebauungsplans). 3Diese werden mit Zeitgebühren 
nach § 2 GebOVerm abgerechnet.

8.1.3 Änderungen des Umlegungsplans nach § 73 BauGB 
(§ 8 Abs. 3 GebOVerm)
1§ 8 Abs. 3 GebOVerm gilt nur bei Umlegungen 
nach §§ 45 ff. BauGB. 2Für die Abrechnung sind 
neue Anträge zu erfassen. 3Verrechnet werden für 
die vermessungs- und katastertechnische Behand-
lung die von der Änderung des Umlegungsplans 
betroffenen Flurstücke und bei Übertragung des 
Verfahrens die betroffenen Ordnungsnummern.

8.2 Vereinfachte Umlegungen nach §§ 80 ff. BauGB

8.2.1 Vermessungs- und katastertechnische Behandlung 
(§ 8 Abs. 2 GebOVerm):
1Mit der Gebühr sind alle Leistungen der unteren 
Vermessungsbehörde abgegolten, die für die ver-
messungs- und katastertechnische Behandlung 
erforderlich sind. 2Neue Flurstücke im Sinn des § 3 
Abs. 2 GebOVerm sind die Zuteilungsflurstücke. 
3Ausgenommen sind Mehrarbeiten mit Auswirkung 
auf die vermessungs- und katastertechnische Be-

handlung, die auf Grund von Umständen zu erbrin-
gen sind, die die untere Vermessungsbehörde nicht 
zu vertreten hat (z. B. Änderung des Bebauungs-
plans). 4Diese werden mit Zeitgebühren nach § 2 
GebOVerm abgerechnet. 5Die Ermittlung strittiger 
Grenzen innerhalb des Gebiets einer vereinfachten 
Umlegung und die spätere Wiederherstellung von 
Grenzzeichen sind keine Leistungen nach § 8 Abs. 2 
GebOVerm, sondern gesondert zu beantragen und 
abzurechnen. 6Ist die Vereinfachte Umlegung nicht 
auf die untere Vermessungsbehörde übertragen 
und beantragt die Gemeinde zusätzliche Leistun-
gen zur Unterstützung bei der Durchführung des 
Verfahrens (z. B. Erstellung von Schriftstücken und 
Plänen), werden diese mit Zeitgebühren nach § 2 
GebOVerm abgerechnet.

8.2.2 Antrag für die Verfahrensführung bei Übertragung
1Mit der Gebühr nach § 8 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 2 GebOVerm sind alle Leistungen der unteren 
Vermessungsbehörde abgegolten, die für die Ver-
fahrensführung erforderlich sind. 2Ausgenommen 
sind Mehrarbeiten, die auf Grund von Umständen 
zu erbringen sind, die dieses Amt nicht zu vertreten 
hat (z. B. Änderung des Bebauungsplans). 3Diese 
werden mit Zeitgebühren nach § 2 GebOVerm ab-
gerechnet.

9.	 Zu	§	9	GebOVerm,	Gebühren	in	besonderen	Fällen

Nicht belegt.

10.	 Zu	§ 10	GebOVerm,	Auszüge	aus	dem	Liegen-
schaftskataster	

Siehe Abschnitt 2 Nrn. 16 bis 21.

11.	 Zu	§	11	GebOVerm,	Auslagen

Siehe auch Abschnitt 2 Nr. 18 (Versandkosten).

11.1 Auslagen für Tätigkeiten anderer Behörden oder 
Personen (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 GebOVerm)

Hierunter fallen z. B. Beträge zur Entlohnung von 
Hilfskräften, die in keinem Arbeitsverhältnis zur 
unteren Vermessungsbehörde stehen und die nicht 
von den Beteiligten entlohnt werden.

11.2 Umsatzsteuer (§ 11 Abs. 1 Nr. 5 GebOVerm)

11.2.1 Erhebung der Umsatzsteuer
1Umsatzsteuer wird nicht erhoben (nicht steuerbare 
Umsätze)

– bei Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (§ 1 
Abs. 1 Nr. 5 GebOVerm) sowie bei Geobasisdaten, 
für die Preise festgesetzt sind, mit Ausnahme von 
Verlagsprodukten;

– bei Leistungen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 6 
GebOVerm;

– auf die Verfahrensführung bei Umlegungen und 
vereinfachten Umlegungen, bei denen die Be-
fugnis zur Durchführung auf die untere Vermes-
sungsbehörde übertragen wird (§ 8 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 und Abs. 2 Satz 2 GebOVerm) sowie;

– bei Leistungen für Behörden des Freistaates 
 Bayern, seine Staatsbetriebe im Sinn des Art. 26 
Abs. 1 Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) 
und Betriebe gewerblicher Art im Sinn des § 1 
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Abs. 1 Nr. 6 und § 4 Körperschaftssteuergesetz 
(KStG).

2Umsatzsteuerbefreit sind grundsätzlich Liefe-
rungen und Leistungen an die Vertragsparteien 
des Nordatlantikvertrages nach § 4 Nr. 7 Buchst. a 
Umsatzsteuergesetz (UStG). 3Hierzu zählen auch 
entsprechende Baumaßnahmen, die über Bun-
desbehörden abgewickelt werden (Art. 67 Abs. 3 
Buchst. b des Zusatzabkommens zu dem Abkommen 
zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages 
über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland stationier-
ten ausländischen Truppen – NATO-ZAbk). 4Die 
Steuer befreiung ist vom Kostenträger nachzuwei-
sen. 5Werden dagegen Leistungen im Namen und 
auf Rechnung der Bundesrepublik Deutschland be-
antragt und durchgeführt, ist Umsatzsteuer zu er-
heben. 6Auch Leistungen für rechtlich selbständige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. Baye-
rische Staatsforsten) sind umsatzsteuerpflichtig.

11.2.2 Bemessungsgrundlage
1Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer sind 80 % 
der Gebühren nach den §§ 2 bis 6 GebOVerm sowie 
der Auslagen (§ 11 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 GebOVerm). 
2Aus dieser Bemessungsgrundlage errechnet sich 
die Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steu-
ersatz.

11.2.3 Umsatzsteuer bei Vorschüssen

Bei Vorschüssen auf steuerbare Leistungen ist 
Umsatzsteuer unter sinngemäßer Anwendung von 
Nr. 11.2.2 zu erheben.

12.	 Zu	§	12	GebOVerm,	Befreiung,	Erstattungsverzicht

12.1 Verschmelzung und Zerlegung von Flurstücken aus 
katastertechnischen Gründen von Amts wegen (§ 12 
Abs. 1 Nr. 2 GebOVerm)

Katastertechnische Gründe für die Verschmelzung 
oder Zerlegung von Flurstücken von Amts wegen 
liegen z. B. vor, wenn im Zuge einer Fortführungs-
vermessung getrennt liegende Flurstücksteile zer-
legt werden.

12.2 Gebührenbefreiung bei der öffentlichen Wiedergabe 
von Geobasisdaten durch Dritte (§ 12 Abs. 1 Nr. 5 
GebOVerm)

Für die Nutzung von Geobasisdaten gelten zusätz-
lich die Bestimmungen gemäß Abschnitt 2 Nr. 20.

12.3 Erstattungsverzicht gegenüber Staatsbehörden (§ 12 
Abs. 2 GebOVerm)

Die Regelungen gemäß Nr. 2.2 zu Art. 61 BayHO 
der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums der Finanzen zu Verwaltungsvorschriften 
zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) 
vom 5. Juli 1973 (FMBl. S. 259) in der jeweils gel-
tenden Fassung finden auf Benutzungsgebühren 
keine Anwendung.

12.4 Erstattungsverzicht gegenüber Gerichten und 
Staatsanwaltschaften
1Abweichend von VV-BayHO Nr. 2.2 zu Art. 61 
BayHO sind die Entschädigungen von bayerischen 
Gerichten und Staatsanwaltschaften zu erstatten, 
wenn die Höhe der Entschädigung einen Betrag 

von 1.000 EURO übersteigt. 2Ist der Betrag niedri-
ger, teilt die untere Vermessungsbehörde mit, dass 
die Erstattung unterbleibt.

13.	 Zu	§	13	GebOVerm,	Schuldner

13.1 Aufteilung der Gebühren und Auslagen

1Werden mehrere Katastervermessungen zusam-
menhängend erledigt, sind die Gebühren für die 
einzelnen Anträge grundsätzlich gesondert in 
Ansatz zu bringen. 2Tragen mehrere Schuldner 
für eine gemeinsam beantragte Vermessung die 
Gebühren anteilig, ergibt sich die Gebühr für den 
einzelnen Schuldner durch Aufteilung der Gesamt-
gebühr. 3Die Kriterien, nach denen sich die Auftei-
lung ergibt, bestimmen die Antragsteller. 4§ 3 Abs. 7 
und Abs. 8 GebOVerm sind zu beachten (siehe auch 
Nrn. 3.7 und 3.8).

13.2 Kostenschuldner bei Gebäudeeinmessungen

1Gemäß Art. 14 Abs. 2 VermKatG ist der Gebäude-
eigentümer Kostenschuldner der Gebäudeeinmes-
sung. 2Gemäß § 94 BGB ist dies regelmäßig der 
Grundstückseigentümer. 3Bei Erbbaugrundstücken 
ist der Erbbauberechtigte Kostenschuldner. 4Bei 
 einem Überbau nach § 912 BGB ist der Eigentümer 
des überbauenden Gebäudes Kostenschuldner.

13.3 Gesamtschuldner

Für den Begriff des Gesamtschuldners gelten die 
§§ 421 ff. BGB.

14.	 Zu	§ 14	GebOVerm,	Entstehung	des	Kostenan-
spruchs,	Fälligkeit

14.1 Entstehung des Kostenanspruchs

1Gemäß Art. 11 KG entsteht der Kostenanspruch 
mit der Beendigung der Leistung. 2Die Leistung ist 
grundsätzlich mit dem Abschluss der fachtechni-
schen Prüfung beendet. 3In Fällen, in denen eine 
fachtechnische Prüfung nicht vorgesehen ist, ist 
die Leistung mit dem Abschluss der Bearbeitung 
im Innendienst beendet.

14.2 Festsetzungsverjährung

1Der unter Nr. 14.1 genannte Zeitpunkt ist auch 
maßgebend für die Festsetzungsverjährung (Art. 13 
KG). 2Bei Grenzermittlungen und Grenzwieder-
herstellungen, bei denen keine Veränderungen am 
Umfang der Grundstücke mitbehandelt werden, 
ist der maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der 
Festsetzungsfrist die Bekanntgabe der Abmarkung.

15.	 Zu	§ 15	GebOVerm,	Vorschusspflicht,	Zurückbe-
haltungsrecht

1Zur Sicherstellung der Gebühreneinnahme können 
die unteren Vermessungsbehörden Vorschüsse er-
heben. 2Die Höhe des Vorschusses soll sich an der 
Höhe der zu erwartenden Gebühren orientieren.
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Abschnitt	2	

Gebühren,	Preise	und	Nutzung	von	Geobasisdaten		
der	Bayerischen	Vermessungsverwaltung

16.	 Rechtliche	Hinweise

1Die Bayerische Vermessungsverwaltung besitzt 
alle Rechte an den von ihr bereitgestellten Geoba-
sisdaten. 2Insbesondere besitzt sie die Urheberrech-
te an den kartographischen Werken, die Rechte an 
den Luftbildern und die Rechte als Datenbankher-
steller nach dem Gesetz über Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 
9. September 1965 (BGBl. I S. 1273) in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Außerdem unterliegen die 
Geobasisdaten den Bestimmungen des VermKatG.

17.	 Gebühren,	Preise,	Nutzungsentgelte

17.1 Geobasisdaten

1Die Bereitstellung und die Nutzung von Geo-
basisdaten der Bayerischen Vermessungsverwal-
tung sind grundsätzlich kostenpflichtig. 2Soweit 
Gebühren erhoben werden, bestimmen sich diese 
nach der Anlage Gebührenverzeichnis (GebVz) zur 
GebOVerm. 3Im Übrigen setzt das Landesamt mit 
Zustimmung des Staatsministeriums Preise fest. 
4Die Allgemeinen Abrechnungsparameter gemäß 
Teil A GebVz gelten auch für die vom Landesamt 
festgesetzten Preise. 5Gebühren und Preise werden 
in der Gebühren- und Preisliste der Bayerischen 
Vermessungsverwaltung (GebPL) zusammenge-
führt. 6Nach Zustimmung des Staatsministeriums 
zur GebPL wird diese vom Landesamt im Internet 
veröffentlicht.

17.2 Nutzungsrechte für die Verbreitung oder öffentliche 
Wiedergabe

1Die staatlichen Vermessungsbehörden und das 
Staatsministerium können für die Verbreitung 
oder öffentliche Wiedergabe der Geobasisdaten 
Nutzungsrechte einräumen und hierfür Nutzungs-
entgelte erheben. 2Die Höhe des Nutzungsentgel-
tes richtet sich nach dem Verwaltungsaufwand und 
der Bedeutung der Leistung für den Nutzer. 3Für 
die Bearbeitung von Anträgen auf Verwertung von 
Geobasisdaten ist das Landesamt zuständig. 4In 
geeigneten Fällen kann das Landesamt die Bear-
beitung auf die zuständige untere Vermessungsbe-
hörde übertragen.

18.	 Versandkosten

1Die Bereitstellung von Digitalen Geobasisdaten 
erfolgt versandkostenfrei. 2Für den Versand ana-
loger Auszüge in Sonderformaten oder im Format 
größer DIN A3 ungefaltet wird eine Versandkosten-
pauschale von 5 EURO erhoben. 3Ab einem Bestell-
wert über 100 EURO erfolgt der Versand generell 
versandkostenfrei.

19.	 Ermäßigung

1Die Ermäßigungsregelungen nach § 10 Abs. 3 
und 4 GebOVerm gelten sinngemäß für alle Geoba-
sisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung. 
2Über das Vorliegen von Gegenseitigkeit oder 

sonstigen Vorteilen entscheidet grundsätzlich das 
Staatsministerium.

19.1 Ermäßigung für Schulen

1Soweit den Schulen Geobasisdaten nicht über die 
bestehende Ressortvereinbarung mit dem Staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst zur Verfügung stehen, ermäßigen sich die 
Gebühren und Entgelte für Zwecke des Unterrichts 
bei Digitalen Geobasisdaten um 75 %, höchstens auf 
den Mindestbetrag, und bei analogen Auszügen um 
25 %. 2Verlagsprodukte sind von der Ermäßigung 
ausgenommen.

19.2 Ermäßigung für öffentliche Hochschulen

1Soweit Hochschulen Geobasisdaten nicht über die 
bestehende Ressortvereinbarung mit dem Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst zur Verfügung stehen, ermäßigen sich 
die Gebühren und Entgelte für Zwecke von For-
schung und Lehre bei Digitalen Geobasisdaten 
um 75 %, höchstens jedoch auf den Mindestbetrag, 
und bei analogen Auszügen um 25 %. 2Verlagspro-
dukte sind von der Ermäßigung ausgenommen. 
3Hochschulen können darüber hinaus für Disser-
tationen und Studienarbeiten einmalig sowie für 
allgemeine Lehrveranstaltungen jährlich je Lehr-
stuhl bzw. Fachbereich Geobasisdaten bis zu einem 
Wert von 1.000 EUR unentgeltlich erhalten. 4In der 
Forschung dürfen die Geobasisdaten nur für eigen-
finanzierte Vorhaben (einschließlich Fördermittel 
der öffentlichen Hand, keine Drittmittel) verwendet 
werden.

20.	 Befreiung

20.1 Kostenfreie Nutzung der Online-Dienste durch 
 Vereinbarungskunden

1Werden Geobasisdaten über Aktualisierungsver-
einbarungen für ein Gebiet mit bestimmtem Min-
destumfang lizenziert, können verfügbare Online-
Dienste kostenfrei zum Abruf der entsprechenden 
aktuellen Geobasisdaten genutzt werden. 2Beim 
Datenabruf über die Online-Dienste sind die recht-
lichen und insbesondere datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen zu beachten.

20.2 Kostenfreie Rechte der Vervielfältigung, Verbrei-
tung oder öffentlichen Wiedergabe

1Kosten werden nicht erhoben:

a) für das Recht der öffentlichen Wiedergabe von 
Geobasisdaten durch Stellen der öffentlichen 
Verwaltung, wenn Geobasisdaten als Bestand-
teil einer Rechtsvorschrift veröffentlicht werden 
oder die Wiedergabe in einem öffentlich-recht-
lichen Verfahren vorgeschrieben ist (§ 12 Abs. 1 
Nr. 5 GebOVerm),

b) für das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung 
oder öffentlichen Wiedergabe von historischen 
Karten und Luftbildern, wenn deren Aufnahme- 
oder Ausgabedatum mehr als 50 Jahre zurück-
liegt (vgl. § 72 Abs. 3 UrhG),

c) für das Recht der analogen Vervielfältigung für 
eigene nicht gewerbliche Zwecke (Art. 4 Abs. 2 
Satz 2 und Art. 11 Abs. 4 Satz 4 VermKatG),
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d) für das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung 
oder öffentlichen Wiedergabe von Geobasis-
daten für schulische, wissenschaftliche und 
kulturelle Zwecke, wenn die Nutzung nicht zu 
gewerblichen Zwecken erfolgt.

2In den Fällen der Buchstaben a, b und c ist keine 
besondere Nutzungserlaubnis erforderlich.

21.	 Erstattungsverzicht

Die Regelungen nach § 12 Abs. 2 GebOVerm  sowie 
Nr. 12 gelten sinngemäß für alle Geobasisdaten, 
die von der Bayerischen Vermessungsverwaltung 
 direkt vertrieben werden.

Abschnitt	3	
Schlussvorschriften

22.	 Aufhebung	von	Vorschriften

Mit Ablauf des 31. August 2015 wird Nr. 8 der Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen vom 16. Juli 1975 zu Bildflugvor haben 
und Landesluftbildarchiv des Freistaates Bayern 
(FMBl. S. 402, StAnz. Nr. 30), geändert durch 

Bekanntmachung vom 7. Dezember 1990 (FMBl. 
S. 386, StAnz. Nr. 50), aufgehoben.

23.	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2015 
in Kraft; sie ist unbefristet gültig. 2Mit Ablauf des 
31. August 2015 treten die Bekanntmachungen des 
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

– zum Vollzug kosten- und kassenrechtlicher Vor-
schriften für die staatlichen Vermessungsämter 
(KVermBek) vom 7. Februar 2001 (FMBl. S. 95, 
ber. S. 160),

– zu Verlag, Vertrieb und Preise von Erzeugnis-
sen des Bayerischen Landesvermessungsamts 
 (VVP-LVA) vom 29. Juli 1998 (FMBl. S. 210),

– über die Wiedergabe von Auszügen aus dem 
 Katasterkartenwerk und von amtlichen topo-
graphischen Karten vom 18. April 1991 (FMBl. 
S. 135, StAnz. Nr. 17)

außer Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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2034.2.2	-F

Tarifvertrag	
über	die	Eingruppierung	und	die	Entgeltordnung		

für	die	Lehrkräfte	der	Länder

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	17.	August	2015,	Az.:	25	-	P	2607	-	2/48

I.

Nachstehend wird Folgendes zum Vollzug bekannt gege-
ben:

1. Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) 
vom 28. März 2015 und 

2. Niederschriftserklärungen zum TV EntgO-L vom 
28. März 2015. 

Der Tarifvertrag und die Niederschriftserklärungen wur-
den abgeschlossen mit dbb beamtenbund und tarifunion, 
vertreten durch den Fachvorstand Tarifpolitik.

II.

Der Tarifvertrag ist im Intranet abrufbar (www.stmf.bybn.
de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder/TV EntgO-L) bzw. steht im Internet als 
Download 

(www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/ 
tarifvertrag.zip)

zur Verfügung.

L a z i k 
Ministerialdirektor

Tarifvertrag	
über	die	Eingruppierung	und		

die	Entgeltordnung	für		
die	Lehrkräfte	der	Länder	

(TV	EntgO-L)

vom 28. März 2015

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

Präambel

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zum hohen ge-
sellschaftlichen Wert der schulischen Bildung und Erzie-
hung. Zur Gewährleistung der bestehenden hohen Un-
terrichtsqualität in den Ländern halten sie auch für die 
tarifvertraglich beschäftigten Lehrkräfte grundsätzlich 
eine vollständige Lehrerausbildung, die auch den erfolg-
reich abgeschlossenen Vorbereitungsdienst einschließt, 
für erforderlich.

Abschnitt	I	
Allgemeine	Vorschriften

§	1	
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Lehrkräfte an allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen, die unter den Geltungs-
bereich des § 44 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) fallen.

§	2	
Maßgaben	zum	TV-L	und	zum	TVÜ-Länder

(1) Für die Eingruppierung der Lehrkräfte gilt der TV-L 
mit den Maßgaben in Abschnitt II.

(2) Für die Überleitung der am 31. Juli 2015 vorhandenen 
Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L) gilt der Tarifvertrag zur Überleitung 
der Beschäftigten in den TV-L und zur Regelung des 
Übergangsrechts (TVÜ-Länder) mit den Maßgaben in 
Abschnitt III.

Abschnitt	II	
Maßgaben	zum	TV-L

§	3	
Maßgabe	zu	§	12	TV-L	-	Eingruppierung	-

§ 12 TV-L gilt in folgender Fassung:

„§	12	
Eingruppierung

(1) 1Die Eingruppierung der Lehrkraft richtet sich nach 
den Eingruppierungsregelungen der Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L). 2Die Lehrkraft 
erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie ein-
gruppiert ist. 3Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe 
eingruppiert, die sich für die gesamte von ihr nicht nur 
vorübergehend auszuübende Tätigkeit aus den Ein-
gruppierungsregelungen ergibt.

(2) Die Entgeltgruppe der Lehrkraft ist im Arbeitsvertrag 
anzugeben.“

§	4	
Maßgabe	zu	§	13	TV-L	-	Eingruppierung	in	besonderen	

Fällen	-

§ 13 TV-L findet keine Anwendung.

§	5	
Maßgabe	zu	§	14	TV-L	-	Vorübergehende	Übertragung	

einer	höherwertigen	Tätigkeit	-

§ 14 TV-L gilt in folgender Fassung:

Tarifrecht

http://www.stmf.bybn.de
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„§	14	
Vorübergehende	Übertragung	einer		

höherwertigen	Tätigkeit

(1) Wird einer unter Abschnitt 1 der Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L) fallenden Lehrkraft 
vorübergehend eine Tätigkeit übertragen, die einer hö-
heren Entgeltgruppe zugeordnet ist, erhält sie eine per-
sönliche Zulage, wenn die Voraussetzungen - stünde 
sie im Beamtenverhältnis - für die Zahlung einer Zula-
ge nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungs-
recht bei vorübergehender Übertragung der Aufgaben 
eines höherwertigen Amtes erfüllt wären.

(2)  Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unter-
schiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für die Lehrkraft 
bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
und 2 ergeben hätte.“

§	6	
Maßgaben	zu	§	16	TV-L	-	Stufen	der	Entgelttabelle	-

(1) § 16 Absatz 1 Satz 2 TV-L und § 16 Absatz 3 Satz 2 TV-L 
gelten mit der Maßgabe, dass Entgeltordnung im Sinne 
der Vorschrift die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L) ist.

(2) Anstelle von § 44 Nr. 2a TV-L gilt Folgendes:

1. Bei Anwendung des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L gilt:
1Für ab 1. April 2011 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften werden im Rahmen 
des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L Zeiten einschlägiger 
Berufserfahrung aus mehreren Arbeitsverhältnissen 
zum selben Arbeitgeber, zuzüglich einer einmali-
gen Berücksichtigung der nach Ziffer 4 Satz 1 an-
gerechneten Zeit des Referendariats oder Vorberei-
tungsdienstes, zusammengerechnet. 2Die Nr. 3 der 
Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2 TV-L bleibt 
unberührt.

2. Für ab 1. August 2015 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften im Sinne der Entgelt-
ordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L), die 
gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 TV-L der besonderen 
Stufenlaufzeit von fünf Jahren in Stufe 2 unterfallen, 
gilt § 16 Absatz 2 Satz 3 TV-L in folgender Fassung: 

„Ist die einschlägige Berufserfahrung von min-
destens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis 
zu einem anderen Arbeitgeber erworben wor-
den, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, bezie-
hungsweise - bei Vorliegen einer einschlägigen 
Berufserfahrung von mindestens sechs Jahren 
- in Stufe 3.“

3. Für ab 1. August 2015 neu zu begründende Ar-
beitsverhältnisse von Lehrkräften im Sinne von 
Abschnitt 2 Ziffer 1 der Entgeltordnung Lehrkräfte 
(Anlage zum TV EntgO-L) gilt § 16 Absatz 2 Satz 3 
TV-L in folgender Fassung:

„Ist die einschlägige Berufserfahrung von min-
destens zwei Jahren in einem Arbeitsverhältnis 
zu einem anderen Arbeitgeber erworben wor-
den, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, bezie-
hungsweise - bei Vorliegen einer einschlägigen 
Berufserfahrung von mindestens sieben Jahren 
- in Stufe 3.“

4. Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Satz 1 TV-L gilt:
1Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Arbeits-
verhältnisse von Lehrkräften wird die zur Vorbe-

reitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des 
Referendariats oder des Vorbereitungsdienstes im 
Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit 
der Stufe 1 angerechnet. 2Für ab 1. August 2015 
neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehr-
kräften im Sinne von Abschnitt 2 Ziffer 1 der Ent-
geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) 
beträgt die Stufenlaufzeit in Stufe 1 zwei Jahre und 
in Stufe 2 fünf Jahre.

§	7	
Maßgabe	zu	§	17	TV-L	-	Allgemeine	Regelung	zu	den	

Stufen	-

Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz 
TV-L gilt in folgender Fassung:

„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz:

Für nachstehend aufgeführte Lehrkräfte im Sinne der Ent-
geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gelten 
folgende Höhergruppierungen nicht als „Höhergruppie-
rungen über mehr als eine Entgeltgruppe“:

– Lehrkräfte nach Abschnitt 1 von der Entgeltgruppe 11 in 
die Entgeltgruppe 13,

– Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 1 von der Entgeltgrup-
pe 11 in die Entgeltgruppe 13, 

– Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 2 von der Entgeltgrup-
pe 10 in die Entgeltgruppe 12,

– Lehrkräfte nach Abschnitt 5 Ziffer 1 von der Entgeltgrup-
pe 11 in die Entgeltgruppe 13 und

– Lehrkräfte nach Abschnitt 6 von der Entgeltgruppe 11 in 
die Entgeltgruppe 13.“

§	8	
Maßgabe	zu	Anlage	A	des	TV-L	-	Entgeltordnung	zum	

TV-L	-

Die Nr. 4 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Entgelt-
ordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) gilt in folgender 
Fassung:

„4. 1Für Beschäftigte als Lehrkräfte, die unter den Gel-
tungsbereich des § 44 TV-L fallen, gelten nur die Ein-
gruppierungsregelungen der Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L). 2Für die übrigen 
Lehrkräfte gilt die Entgeltordnung zum TV-L, wenn 
für sie in den Teilen II oder IV ein besonderes Tätig-
keitsmerkmal vereinbart ist.“

Abschnitt	III	
Maßgaben	zum	TVÜ-Länder

§	9	
Maßgabe	zu	§	12	TVÜ-Länder	-	Strukturausgleich	-

§ 12 Absatz 5 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(5) 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbe-
trag zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich 
angerechnet. 2Dies gilt auch, wenn die Höhergrup-
pierung aufgrund der Überleitung von Beschäftig-
ten in die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum  
TV EntgO-L) gemäß § 29a Absatz 3 erfolgt.“

§	10	
Maßgaben	zu	§	17	TVÜ-Länder	-	Eingruppierung	-

(1) § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(1) 1Die Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergü-
tungsgruppen der Anlage 1a zum BAT/BAT-O 
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sowie § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 
zum BAT-O vom 8. Mai 1991 gelten über den 
31. Oktober 2006 hinaus bis zum 31. Dezember 
2011 fort. 2Für Beschäftigte, die unter § 2 Nr. 3 des 
Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 
8. Mai 1991 fallen, gelten die entsprechenden Vor-
schriften des Satzes 1 auch über den 31. Dezember 
2011 hinaus bis zum 31. Juli 2015 fort.“

(2) § 17 Absatz 3 TVÜ-Länder gilt nicht.

(3) § 17 Absatz 7 TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. November 
2006 bis zum 31. Dezember 2011 werden die Ver-
gütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungs-
ordnung (Anlage 1a zum BAT) gemäß Anlage 4 
den Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet. 2Für 
Lehrkräfte, die unter den Geltungsbereich des 
§ 44 TV-L und unter § 2 Nr. 3 des Änderungsta-
rifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991 
fallen, gilt Satz 1 für Eingruppierungen in der 
Zeit vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Juli 2015 fort. 
3In den Fällen des § 16 Absatz 2a TV-L kann die 
Eingruppierung auch über den 31. Juli 2015 hi-
naus unter Anwendung der Anlage 2 in die im 
unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis 
gemäß § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2, 
§ 8 Absatz 1 und 3, oder durch vergleichbare Rege-
lungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern 
das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis 
vor dem 1. November 2006 begründet worden ist 
und derselben Ausgangsvergütungsgruppe zuge-
ordnet war; im vorhergehenden Arbeitsverhältnis 
noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätigkeits- 
oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeits-
verhältnis nicht weitergeführt.

Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7 Satz 1:

Für das Land Berlin tritt an die Stelle des Datums 
„1. November 2006“ das Datum „1. September 
2008“.“

§	11	
Maßgabe	zu	§	29a	TVÜ-Länder	-	Überleitung	in	die	

Entgeltordnung	zum	TV-L	am	1.	Januar	2012	-

§ 29a TVÜ-Länder gilt in folgender Fassung:

„§	29a	
Überleitung	der	Lehrkräfte	in	die	Entgeltordnung		

Lehrkräfte	(Anlage	zum	TV	EntgO-L)		
am	1.	August	2015

(1) 1Für in den TV-L übergeleitete und für zwischen dem 
1. November 2006 und dem 31. Juli 2015 neu einge-
stellte Lehrkräfte gelten für Eingruppierungen ab dem 
1. August 2015 der § 12 TV-L in der Fassung des § 3 TV 
EntgO-L sowie die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 
zum TV EntgO-L). 2Hängt die Eingruppierung nach 
Satz 1 von der Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung 
ab, wird die vor dem 1. August 2015 zurückgelegte Zeit 
so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, 
wenn die Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
EntgO-L) bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhält-
nisses gegolten hätte.

(2) 1In den TV-L übergeleitete und ab dem 1. November 
2006 neu eingestellte Lehrkräfte,

– deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes der 
TdL ist, über den 31. Juli 2015 hinaus fortbesteht, und 

– die am 1. August 2015 unter den Geltungsbereich des 
§ 44 TV-L fallen,

sind - jedoch unter Beibehaltung der bisherigen Entgelt-
gruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden 
Tätigkeit - zum 1. August 2015 in die Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) übergeleitet; 
Absatz 3 bleibt unberührt. 2Soweit an die Tätigkeit in 
der bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere 
Stufenregelungen geknüpft waren, gelten diese für die 
Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort.

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2:
1Bisherige Entgeltgruppe ist die Entgeltgruppe, die sich 
aufgrund der Regelungen in 

– den Lehrer-Richtlinien der TdL, 

– § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 
 BAT-O vom 8. Mai 1991 i. V. m. den Lehrer-Richt-
linien-O der TdL oder 

– landesspezifischen Eingruppierungsregelungen

ergibt, die am 31. Juli 2015 auf das Arbeitsverhältnis 
der Lehrkraft anzuwenden sind. 2Die vorläufige Zuord-
nung zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der Anlage 2 
oder 4 gilt als Eingruppierung. 3Eine Überprüfung und 
Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund 
der Überleitung in die Entgeltordnung Lehrkräfte (An-
lage zum TV EntgO-L) nicht statt.

(3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 nach 
der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV 
 EntgO-L) eine höhere Entgeltgruppe, sind die Lehr-
kräfte auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die 
sich nach § 12 TV-L in der Fassung des § 3 TV EntgO-L 
ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren Entgelt-
gruppe richtet sich nach den Regelungen für Höher-
gruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L in der Fassung des 
§ 7 TV EntgO-L). 3War die Lehrkraft in der bisherigen 
Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie abwei-
chend von Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird 
angerechnet. 4Satz 1 gilt für den erstmaligen Anspruch 
auf eine Entgeltgruppenzulage entsprechend. 5Satz 1 
gilt für den Anspruch auf die Angleichungszulage (An-
hang 1 zur Anlage zum TV EntgO-L) entsprechend.

Protokollerklärung zu § 29a Absatz 3 Satz 1:

Die Regelung gilt auch im Falle des Wechsels von 
 einem Eingruppierungsmerkmal der Entgeltgruppe 
9 mit dem Zusatz „Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6“ 
in ein Eingruppierungsmerkmal der Entgeltgruppe 9 
ohne Zusatz.

(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 und/oder nach Ab-
satz 3 Satz 4 kann nur bis zum 31. Juli 2016 gestellt 
werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. August 
2015 zurück; nach dem Inkrafttreten der Entgeltord-
nung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) eingetre-
tene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisheri-
gen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung 
nach Absatz 3 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das 
 Arbeitsverhältnis am 1. August 2015, beginnt die Frist 
von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; 
der Antrag wirkt auf den 1. August 2015 zurück.
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(5) 1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 5 kann nur bis zum 
31. Juli 2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt 
auf den 1. August 2016 zurück. 2Ruht das Arbeitsver-
hältnis am 1. August 2016, beginnt die Frist von einem 
Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag 
wirkt auf den 1. August 2016 zurück.“

Abschnitt	IV	
Schlussvorschriften

§	12	
Inkrafttreten,	Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2015 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Nachwirkung mit einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
halbjahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2018.

Berlin, den 28. März 2015

Anlage	zum	TV	EntgO-L

Entgeltordnung	Lehrkräfte

Vorbemerkungen	zu	allen	Abschnitten	der	Entgeltord-
nung	Lehrkräfte

1. (1) Für das Verhältnis der Abschnitte zueinander gelten 
die Regelungen der Absätze 2 bis 8.

(2) Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Lehrkräften mit 
abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer wissen-
schaftlichen Hochschule und mit abgeschlossenem 
Referendariat oder Vorbereitungsdienst gelten nur die 
Abschnitte 1 und 2.

(3) Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern im 
Sinne der Vorbemerkungen zu Abschnitt 3 gelten nur 
die Abschnitte 1 und 3.

(4) Für Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Ergän-
zungsunterricht erteilen, gilt nur Abschnitt 4 Unter-
abschnitt 1.

(5) Für pädagogische und heilpädagogische Unter-
richtshilfen und sonderpädagogische Fachkräfte, die 
nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräfte sind 
oder nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräf-
ten gleichgestellt sind, gelten nur Abschnitt 1 und Ab-
schnitt 4 Unterabschnitt 2.

(6) Für Lehrkräfte in Schulkindergärten oder in Vor-
schulklassen für schulpflichtige Kinder gilt nur Ab-
schnitt 4 Unterabschnitt 3.

(7) Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer, als 
Freundschaftspionierleiter oder als Erzieher jeweils 
nach dem Recht der ehemaligen DDR in der Tätigkeit 
von Lehrkräften mit abgeschlossenem Lehramtsstudi-
um an einer wissenschaftlichen Hochschule und mit 
abgeschlossenem Referendariat oder Vorbereitungs-
dienst gelten nur die Abschnitte 1 und 5.

(8) Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach dem 
Recht der ehemaligen DDR, die im Arbeitsverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen, gilt Abschnitt 6, soweit 
diese dort aufgeführt sind.

2. 1Die Lehrkraft, die Tätigkeiten aus verschiedenen 
Abschnitten bzw. Unterabschnitten nicht nur vorü-

bergehend auszuüben hat, ist nach der Tätigkeit ein-
gruppiert, die zeitlich mindestens zur Hälfte anfällt. 
2Für die Feststellung, welche Tätigkeit mindestens zur 
Hälfte anfällt, ist von der für die jeweilige Tätigkeit 
geltenden Pflichtstundenzahl auszugehen.

3. Im Land Berlin gilt die Entgeltordnung Lehrkräfte 
nicht für Ballettpädagogen und Lehrkräfte für Artis-
tik einschließlich der Leitungskräfte für die Bereiche 
Ballett und Artistik an der Staatlichen Ballettschule 
Berlin und Schule für Artistik sowie für amerikanische 
Lehrkräfte an der John-F.-Kennedy-Schule. 

1.	 Lehrkräfte,	bei	denen	die	fachlichen	und	pädagogi-
schen	Voraussetzungen	für	die	Übernahme	in	das	
Beamtenverhältnis	erfüllt	sind

Vorbemerkungen

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte, bei denen die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen 
für die Übernahme in das Beamtenverhältnis er-
füllt sind. 

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen 
Schulformen nicht nur vorübergehend auszuüben 
hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, die zeitlich 
mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststel-
lung, welche Tätigkeit mindestens zur Hälfte an-
fällt, ist von der für die jeweilige Schulform gelten-
den Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre 
Tätigkeit 

a) in mehreren Schulzweigen oder 

b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 
auszuüben hat.

(1) 1Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, 
die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgruppe entspricht, in welche sie eingestuft wäre, 
wenn sie unter Zugrundelegung ihrer fachlichen und 
pädagogischen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgesetz Beförderungsämter in einer höheren Besol-
dungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt 
eine Höhergruppierung unter denselben Voraussetzungen 
wie eine Beförderung bei einer vergleichbaren beamteten 
Lehrkraft. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 9 9*) **)

A 10 9**)

A 11 10**)

A 12, 12a 11**)

A 13 13

A 14 14

A 15 15.
*)   Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine  monatliche An-
gleichungszulage gemäß Anhang 1

(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als 
ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schulform aus-
zuüben und 
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Lehramts-
befähigung nach Absatz 1 Satz 3 einer höheren Entgelt-
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gruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer dieser 
anderen Schulform entsprechenden Lehramtsbefähigung,

ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 die Lehramtsbe-
fähigung zugrunde zu legen, die dieser anderen Schulform 
entspricht.
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsge-
setz für die Laufbahn, die der Schulform entspricht, an 
der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, Beförde-
rungsämter in einer höheren Besoldungsgruppe als dem 
Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine Höhergruppierung 
in die nach Absatz 1 Satz 3 entsprechende Entgeltgruppe 
unter denselben Voraussetzungen wie eine Beförderung 
bei einer vergleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser 
Schulform.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft 
ihre Tätigkeit 

a) in einem anderen als ihrer Lehramtsbefähigung ent-
sprechenden Schulzweig oder 

b) in einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entspre-
chenden Schul- bzw. Klassenstufe 

auszuüben hat. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrkräf-
te mit der Befähigung 

a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen, 

b) für das Lehramt für Sonderpädagogik,

die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen.

(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen als 
ihrer Lehramtsbefähigung entsprechenden Schulform aus-
zuüben und 

wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Lehramts-
befähigung nach Absatz 1 Satz 3 einer niedrigeren Ent-
geltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer dieser 
anderen Schulform entsprechenden Lehramtsbefähigung, 

sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 die erworbe-
ne Lehramtsbefähigung und eine entsprechende Tätigkeit 
zugrunde zu legen. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsge-
setz für die Laufbahn, die der Lehramtsbefähigung der 
Lehrkraft entspricht, Beförderungsämter in einer höheren 
Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt ausgebracht, 

erfolgt eine Höhergruppierung unter denselben Vorausset-
zungen wie eine Beförderung bei einer in vergleichbarer 
Tätigkeit beamteten Lehrkraft an der Schulform, an der die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat; 

für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 3 ist das Beförde-
rungsamt für die Laufbahn zugrunde zu legen, die der 
Lehramtsbefähigung der Lehrkraft entspricht.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft 
ihre Tätigkeit 

a) in einem anderen als ihrer Lehramtsbefähigung ent-
sprechenden Schulzweig oder 

b) in einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung entspre-
chenden Schul- bzw. Klassenstufe 

auszuüben hat.

(4) 1Die Lehrkraft erhält eine Entgeltgruppenzulage, wenn 
sie - stünde sie im Beamtenverhältnis - nach dem beim 
Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht in ihrer Besol-
dungsgruppe Anspruch auf eine Zulage hätte. 2Satz 1 gilt 
nicht für

a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen können, ob die 
Beamtin oder der Beamte als Lehrkraft tätig ist, sowie

b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemer-
kungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B 
(Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes) in der am 
30. Juni 2009 geltenden Fassung oder einer vergleich-
baren landesrechtlichen Regelung.

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Beförderungs-
amt gewährt wird, gilt für die Gewährung der Entgeltgrup-
penzulage Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 4Die Höhe der 
Entgeltgruppenzulage entspricht der Höhe der Zulage 
nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht. 
5Die Entgeltgruppenzulage ist nicht zusatzversorgungs-
pflichtig, soweit die entsprechende besoldungsrechtliche 
Zulage nicht ruhegehaltfähig ist.

(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 
mit der Maßgabe, dass von der Besoldungsgruppe auszu-
gehen ist, in welche die Lehrkraft mit der dieser Schulform, 
diesem Schulzweig bzw. dieser Schul- bzw. Klassenstufe 
entsprechenden Lehramtsbefähigung und entsprechender 
Tätigkeit eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte 
mit der Befähigung 
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen, 
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik,
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen.

(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Absatz 4 mit 
der Maßgabe, dass von der Besoldungsgruppe auszugehen 
ist, in welche die Lehrkraft mit der erworbenen Lehramts-
befähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft wäre. 

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Be-
griffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ verwen-
det wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff 
„Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 2 (1) 1Für Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer, 
als Freundschaftspionierleiter oder als Erzieher mit 
Lehrbefähigung jeweils nach dem Recht der ehe-
maligen DDR gilt als Beamtenverhältnis, in das die 
Lehrkraft übernommen werden könnte, das Beam-
tenverhältnis, für das in dem Besoldungsgesetz, das 
beim Arbeitgeber im Zeitpunkt der Eingruppierung 
gilt, ein Eingangsamt ausgebracht ist, dessen Vor-
aussetzungen die Lehrkraft erfüllt. 2Eine fehlende 
tatsächliche Möglichkeit der Übernahme in das Be-
amtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingruppierung 
z. B. aufgrund einer zwischenzeitlichen Schließung 
der Laufbahn ist unschädlich.

 (2) Lehrkräfte mit einer Ausbildung als Lehrer nach 
dem Recht der ehemaligen DDR haben ihre Tätig-
keit an einer anderen als ihrer Lehramtsbefähigung 
entsprechenden Schulform z. B. in folgenden Fällen 
auszuüben:

a)  Lehrer für untere Klassen an einem Gymnasium, 
an einer Realschule oder an einer Sonderschule/
Förderschule;

b) Diplom-Lehrer für zwei Fächer an einer Grund-
schule oder an einer Sonderschule/Förderschule;

c) Sonderschullehrer an einer Grundschule, an ei-
ner Realschule oder an einem Gymnasium, so-
weit sie nicht sonderpädagogische Fördermaß-
nahmen durchführen.

Nr. 3 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten 
auch dann als Zulagen im Sinne von Absatz 4 Satz 2 
Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B.
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a) § 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1466), und 

b) § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Besoldungsgesetz  
Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012  
(GVOBl. S. 153). 

Nr. 4 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum 
Land Berlin stehen, gelten für die Anwendung von 
Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie von Absatz 5 Satz 1  
folgende Maßgaben: 

a)  Hat eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 
Absatz 1 Nr. 3 oder 4 Lehrerbildungsgesetz in der 
bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung ihre 
Tätigkeit 
– an einer Grundschule oder 
– an einer anderen Schulform im Grundschulteil 

 auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 3 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
in welche eine Lehrkraft mit einem Studium 
nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in 
der bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung 
eingestuft wäre.

b) Buchstabe a gilt für eine Lehrkraft mit einem 
Studium nach § 7 Absatz 2 Satz 1 erste Alter-
native Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 
19. Februar 2014 geltenden Fassung, die keine 
sonderpädagogischen Fördermaßnahmen durch-
führt, entsprechend.

Nr. 5 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Frei-
staat Sachsen stehen, gilt Folgendes:

 Für Lehrkräfte mit abgeschlossenem Lehramts-
studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 
und mit abgeschlossenem Vorbereitungsdienst für 
das Lehramt Sonderpädagogik gilt für die Anwen-
dung dieses Abschnittes das dieser Ausbildung 
entsprechende Amt als in Besoldungsgruppe A 13 
ausgebracht.

2.	 Lehrkräfte,	bei	denen	die	fachlichen	und	pädagogi-
schen	Voraussetzungen	für	die	Übernahme	in	das	
Beamtenverhältnis	nicht	erfüllt	sind,	in	der	Tätigkeit	
von	Lehrkräften	mit	abgeschlossenem	Lehramtsstu-
dium	an	einer	wissenschaftlichen	Hochschule	und	
mit	abgeschlossenem	Referendariat	oder	Vorberei-
tungsdienst

Vorbemerkungen

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte, 

 bei denen die fachlichen und pädagogischen Vor-
aussetzungen für die Übernahme in das Beamten-
verhältnis nicht erfüllt sind, 

 in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlosse-
nem Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule und mit abgeschlossenem Referenda-
riat oder Vorbereitungsdienst.

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen 
Schulformen nicht nur vorübergehend auszuüben 
hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, die zeitlich 
mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststel-
lung, welche Tätigkeit mindestens zur Hälfte an-

fällt, ist von der für die jeweilige Schulform gelten-
den Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre 
Tätigkeit 
a) in mehreren Schulzweigen oder 
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 

 auszuüben hat.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

1. (1) 1Die Lehrkraft mit abgeschlossenem Lehramtsstu-
dium an einer wissenschaftlichen Hochschule, 

 die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Vorausset-
zungen zum Unterrichten in mindestens zwei Fächern 
hat,

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 4 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie eingestuft wäre, wenn sie 
nach Maßgabe von Satz 2 und 3 im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe 
ist das Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in das 
die Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn sie 
nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums zur Vorbe-
reitung auf den Lehrerberuf das Referendariat oder 
den Vorbereitungsdienst abgeschlossen hätte. 3Sind 
in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz 
Beförderungsämter in einer höheren Besoldungsgrup-
pe als dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine 
Höhergruppierung in die nach Satz 4 entsprechende 
Entgeltgruppe unter denselben Voraussetzungen wie 
eine Beförderung bei einer vergleichbaren beamteten 
Lehrkraft, wobei sich die jeweils geltende beamten-
rechtliche Beförderungswartezeit um fünf Jahre ver-
längert. 4Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 12, 12a 11*) **)

A 13 13*)

A 14 14*)

A 15 15*).
*)   Stufe 2 nach 2 Jahren in Stufe 1, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 
Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen 
als ihrem Lehramtsstudium entsprechenden Schul-
form auszuüben und 
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrem Lehr-
amtsstudium nach Absatz 1 Satz 4 einer höheren Ent-
geltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einem 
dieser anderen Schulform entsprechenden Lehramts-
studium, 
ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 das Lehr-
amtsstudium zugrunde zu legen, das dieser anderen 
Schulform entspricht.
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungs-
gesetz für die Laufbahn, die der Schulform entspricht, 
an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, Be-
förderungsämter in einer höheren Besoldungsgruppe 
als dem Eingangsamt ausgebracht, 
erfolgt eine Höhergruppierung in die nach Absatz 1 
Satz 4 entsprechende Entgeltgruppe unter denselben 
Voraussetzungen wie eine Beförderung bei einer ver-
gleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser Schulform, 
wobei sich die jeweils geltende beamtenrechtliche Be-
förderungswartezeit um fünf Jahre verlängert.
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3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 

a) in einem anderen als ihrem Lehramtsstudium ent-
sprechenden Schulzweig oder 

b) in einer anderen als ihrem Lehramtsstudium ent-
sprechenden Schul- bzw. Klassenstufe 

auszuüben hat. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehr-
kräfte mit einem abgeschlossenen Studium 
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen,
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik, 
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durch-
führen.

(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen 
als ihrem Lehramtsstudium entsprechenden Schul-
form auszuüben und 
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrem Lehr-
amtsstudium nach Absatz 1 Satz 4 einer niedrigeren 
Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit 
 einem dieser anderen Schulform entsprechenden 
Lehramtsstudium, 
sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 das von 
ihr abgeschlossene Lehramtsstudium und eine ent-
sprechende Tätigkeit zugrunde zu legen. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungs-
gesetz für die Laufbahn, die dem Lehramtsstudium 
der Lehrkraft entspricht, Beförderungsämter in einer 
höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt aus-
gebracht, 
erfolgt eine Höhergruppierung unter denselben Vo-
raussetzungen wie eine Beförderung bei einer in 
vergleichbarer Tätigkeit beamteten Lehrkraft an der 
Schulform, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit aus-
zuüben hat, wobei sich die jeweils geltende beam-
tenrechtliche Beförderungswartezeit um fünf Jahre 
verlängert; 
für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 ist das Beför-
derungsamt für die Laufbahn zugrunde zu legen, die 
dem Lehramtsstudium der Lehrkraft entspricht.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 

a) in einem anderen als ihrem Lehramtsstudium ent-
sprechenden Schulzweig oder 

b) in einer anderen als ihrem Lehramtsstudium ent-
sprechenden Schul- bzw. Klassenstufe 

auszuüben hat. 

(4) 1Die Lehrkraft im Sinne von Absatz 1 Satz 1 erhält 
eine Entgeltgruppenzulage, wenn sie - stünde sie im 
Beamtenverhältnis - nach dem beim Arbeitgeber gel-
tenden Besoldungsrecht in ihrer Besoldungsgruppe 
Anspruch auf eine Zulage hätte. 2Satz 1 gilt nicht für

a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen können, 
ob die Beamtin oder der Beamte als Lehrkraft tätig 
ist, sowie

b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbe-
merkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A 
und B (Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes) in 
der am 30. Juni 2009 geltenden Fassung oder einer 
vergleichbaren landesrechtlichen Regelung.

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Beförde-
rungsamt gewährt wird, gilt für die Gewährung der 
Entgeltgruppenzulage Absatz 1 Satz 3 entsprechend. 
4Die Höhe der Entgeltgruppenzulage entspricht der 

Höhe der Zulage nach dem beim Arbeitgeber gelten-
den Besoldungsrecht. 5Die Entgeltgruppenzulage ist 
nicht zusatzversorgungspflichtig, soweit die entspre-
chende besoldungsrechtliche Zulage nicht ruhegehalt-
fähig ist.

(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Ab-
satz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungs-
gruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der dieser Schulform, diesem Schulzweig bzw. dieser 
Schul- bzw. Klassenstufe entsprechenden Lehramts-
befähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft 
wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit der Befä-
higung 
a) für das Lehramt an Förderschulen/Sonderschulen, 
b) für das Lehramt für Sonderpädagogik,
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durch-
führen.

(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt 
 Absatz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungs-
gruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit der 
erworbenen Lehramtsbefähigung und entsprechen- 
der Tätigkeit eingestuft wäre. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 
und 13)

2. 1Die Lehrkraft, die 

a) eine wissenschaftliche Hochschulbildung oder 
b) ein Studium an einer Hochschule für Kunst oder 

Musik oder an einer vergleichbaren Einrichtung 
mit einem Mastergrad oder mit einem vergleich-
baren Abschluss

abgeschlossen hat, und 
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraus-
setzungen zum Unterrichten in mindestens einem 
Schulfach hat, 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beam-
tenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser Be-
soldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde 
zu legen, in das eine Lehrkraft übernommen werden 
könnte, wenn sie
a) aufgrund eines einschlägigen abgeschlossenen 

Lehramtsstudiums an einer wissenschaftlichen 
Hochschule die Fähigkeit zum Unterrichten in min-
destens zwei Fächern hätte und

b) zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf das Referen-
dariat oder den Vorbereitungsdienst abgeschlossen 
hätte;

das Lehramtsstudium ist nur dann einschlägig, wenn 
es der auszuübenden Tätigkeit entspricht. 3Es ent-
spricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 12, 12a 10**)

A 13 12.
**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 

Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 12 und 13)

3. 1Die Lehrkraft, die 

a) eine Hochschulbildung oder
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b) ein Studium an einer Hochschule für Kunst oder 
Musik oder an einer vergleichbaren Einrichtung 
mit einem Bachelorgrad oder mit einem vergleich-
baren Abschluss

abgeschlossen hat, und
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraus-
setzungen zum Unterrichten in mindestens einem 
Schulfach hat, 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 
der beim  Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 12, 12a 10 

A 13 11.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 
11, 12 und 13)

4. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraussetzun-
gen von Ziffer 3 Satz 1 erfüllt, 

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 12, 12a 9

A 13 10.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3, 5, 12 und 13)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschu-
len, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind.

Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule liegt vor, wenn das 
Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten 
Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist.

Nr. 3  Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Be-
griffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ verwen-
det wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff 
„Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 4  Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossenes Lehramtsstudium, wenn er 
von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 5  1Ein Lehramtsstudium entspricht der auszuübenden 
Tätigkeit, wenn es dem Lehramt für die Schulform 
entspricht, in der die Tätigkeit auszuüben ist. 2So-
weit in Schulformen Lehrämter nach Schulzweigen 
unterschieden werden, entspricht ein Lehramts-
studium der auszuübenden Tätigkeit, wenn es dem 
Lehramt für den Schulzweig entspricht, in dem die 
Tätigkeit auszuüben ist. 3Soweit in Schulformen 
Lehrämter nach Schul- bzw. Klassenstufen unter-
schieden werden, entspricht ein Lehramtsstudium 
der auszuübenden Tätigkeit, wenn es dem Lehramt 
für die Schul- bzw. Klassenstufe entspricht, in der 
die Tätigkeit auszuüben ist.

Nr. 6 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten 
auch dann als Zulagen im Sinne von Absatz 4 Satz 2 
Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B. 

a) § 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1466), und 

b) § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Besoldungsgesetz  
Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012 (GVOBl.  
S. 153). 

Nr. 7  (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden 
ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder 
die Akademische Abschlussprüfung (Magister-
prüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in 
den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer 
ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung 
oder  einer Masterprüfung nach den einschlägi-
gen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 
3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt auch vor, wenn der Mastergrad 
an einer Fachhochschule erlangt wurde und den 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. 
zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; 
dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das 
Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Lan-
desbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifi-
kationsebene gefordert ist.

 (2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

Nr. 8 (1) Einer Hochschule für Kunst oder Musik ver-
gleichbare Einrichtungen sind

a) entsprechende Hochschulinstitute,
b) Hochschulen bzw. Hochschulinstitute für Kir-

chenmusik,
c) Konservatorien und Musikakademien,
d) Kunstakademien,

 soweit sie nicht bereits Hochschulen nach Landes-
recht sind.

 (2) Einem Mastergrad vergleichbar ist z. B. die 
 Ablegung der A-Prüfung für Kirchenmusik.

 (3) Einem Bachelorgrad vergleichbar ist z. B. die 
Ablegung der B-Prüfung für Kirchenmusik.

Nr. 9 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
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Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 

 (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.

 (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 10 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als 

a) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, 

b) mit einem Mastergrad abgeschlossenes Studium 
an einer Hochschule für Kunst oder Musik,

c) abgeschlossene Hochschulbildung,

d) mit einem Bachelorgrad abgeschlossenes Studi-
um an einer Hochschule für Kunst oder Musik, 

 wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 11 Eine Lehrkraft, die ein pädagogisches oder erzie-
hungswissenschaftliches Studium abgeschlossen 
hat 

 und an einer Förderschule eingesetzt wird oder 
sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchzu-
führen hat, 

 gilt als Lehrkraft, die aufgrund ihres Studiums die 
fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten in 
mindestens einem Schulfach hat. 

Nr. 12 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Land 
Berlin stehen, gilt Folgendes:

 (1) Für die Anwendung der Ziffer 1 Absatz 2 Satz 1 
und 3 gelten folgende Maßgaben: 

a) Hat eine Lehrkraft mit einem Studium nach § 7 
Absatz 1 Nr. 3 oder 4 Lehrerbildungsgesetz in der 
bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung ihre 
Tätigkeit 
– an einer Grundschule oder 
– an einer anderen Schulform im Grundschulteil 

 auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 4 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
in welche eine Lehrkraft mit einem Studium 
nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in 
der bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung 
eingestuft wäre.

b) Buchstabe a gilt für eine Lehrkraft mit einem 
Studium nach § 7 Absatz 2 Satz 1 erste Alterna-
tive Lehrerbildungsgesetz in der bis zum 19. Fe-
bruar 2014 geltenden Fassung, die keine sonder-
pädagogischen Fördermaßnahmen durchführt, 
entsprechend.

 (2) Für die Anwendung der Ziffern 2, 3 und 4 gilt 
bis zum Außerkrafttreten der Verordnung über die 
Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten der 
Laufbahnfachrichtung Bildung vom 18. Dezem-
ber 2012 für Lehrkräfte, die ihre Tätigkeit an ei-
ner Grundschule oder an einer anderen Schule im 
Grundschulteil auszuüben haben, Folgendes: 

 Anstelle der Wörter „aufgrund eines einschlägigen 
Lehramtsstudiums an einer wissenschaftlichen 
Hochschule die Fähigkeit zum Unterrichten in min-
destens zwei Fächern hätte und“ gelten die Wörter 
„ein Lehramtsstudium nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 des 
Lehrerbildungsgesetzes in der bis zum 19. Februar 
2014 geltenden Fassung absolviert hätte und“.

 (3) Lehrkräfte an der Staatlichen Europa-Schule 
und an der Nelson-Mandela-Schule, die nicht aus-
schließlich muttersprachlichen Unterricht erteilen,

a)  mit abgeschlossener Ausbildung an einer auslän-
dischen wissenschaftlichen Hochschule und mit 
voller ausländischer Lehrbefähigung gelten als 
Lehrkräfte im Sinne der Ziffer 2, soweit sie nicht 
von Ziffer 1 erfasst sind, und 

b) mit sonstiger ausländischer Lehrerausbildung 
(z. B. in Lehrerbildungsinstituten) und mit voller 
ausländischer Lehrbefähigung gelten als Lehr-
kräfte im Sinne der Ziffer 3.

Nr. 13 Für Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Frei-
staat Sachsen stehen, gilt Folgendes:

 Für Lehrkräfte in der Tätigkeit von Lehrkräften 
mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule und mit abge-
schlossenem Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
Sonderpädagogik gilt für die Anwendung dieses 
Abschnittes das dieser Tätigkeit entsprechende Amt 
als in Besoldungsgruppe A 13 ausgebracht.

3.	 Lehrkräfte,	bei	denen	die	fachlichen	und	pädagogi-
schen	Voraussetzungen	für	die	Übernahme	in	das	
Beamtenverhältnis	nicht	erfüllt	sind,	in	der	Tätigkeit	
von	Fachlehrern

Vorbemerkungen

1. 1Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte,
 bei denen die fachlichen und pädagogischen Vor-

aussetzungen für die Übernahme in das Beamten-
verhältnis nicht erfüllt sind,

 in der Tätigkeit von 
– Fachlehrern, 
– Fachoberlehrern, 
– Fachschullehrern, 
– Fachschuloberlehrern, 
– Förderlehrern, 
– Lehrern für Fachpraxis, 
– Lehrkräften für gestaltendes Werken und 

 Technik, 
– Lehrkräften für Hauswirtschaft, 
– technischen Lehrern, 
– Lehrern für technische Fächer,
– Lehrkräften für musisch-technische Fächer,
– Lehrkräften für textiles Gestalten, 
– Lehrkräften für Werken, 
– Werkstattlehrern oder 
– Werkmeistern sowie
– vergleichbaren Lehrkräften
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 im Sinne des beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsrechts bzw. - soweit entsprechende Ämter 
nicht ausgebracht sind - im Sinne der beim Ar-
beitgeber geltenden Regelungen. 2Dieser Abschnitt 
gilt darüber hinaus für die in den Unterabschnitten 
4 und 5 ausdrücklich aufgeführten Beschäftigten.

2. Soweit in diesem Abschnitt der Begriff „Fachleh-
rer“ verwendet wird, sind auch die weiteren in 
Nr. 1 aufgeführten Lehrkräfte erfasst.

3.1	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	beamteten	Fachleh-
rern	mit	abgeschlossener	Hochschulbildung

Vorbemerkung

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte 

in der Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit abge-
schlossener Hochschulbildung.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

1. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener Hochschulbildung, 
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Vorausset-
zungen zum Unterrichten in mindestens einem Schul-
fach hat,

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beam-
tenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser Be-
soldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde 
zu legen, in das die Lehrkraft übernommen werden 
könnte, wenn sie über ihre abgeschlossene Hoch-
schulbildung hinaus alle weiteren laufbahnrechtlich 
vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen würde. 
3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 10 9**)

A 11 10**). 
**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 

Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3)

2. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifischer, 
mindestens dreijähriger Berufsausbildung,

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beam-
tenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besol-
dungsgruppe ist das der auszuübenden Tätigkeit ent-
sprechende Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in 
das eine Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn 
sie über eine abgeschlossene Hochschulbildung hin-
aus alle weiteren laufbahnrechtlich vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllen würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 10 9*) **)

A 11 9**).
*)   Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 

3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 
Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraussetzun-
gen von Ziffer 2 Satz 1 erfüllt,

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 10 8**)

A 11 9*) **).
*)   Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 
Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit ab-
geschlossener Hochschulbildung liegt vor, 

 wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, die beam-
tete Fachlehrer einer Laufbahn bzw. Qualifikati-
onsebene auszuüben haben, für deren Zugang nach 
dem beim Arbeitgeber geltenden Laufbahnrecht 
zumindest auch eine abgeschlossene Hochschul-
bildung erforderlich ist.

Nr. 2 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 

 (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.

 (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 3  Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er 
von der zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

3.2	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	beamteten	Fachleh-
rern	mit	abgeschlossener	fachspezifischer,	mindes-
tens	dreijähriger	Berufsausbildung	und	abgeschlos-
sener	Aufstiegsfortbildung

Vorbemerkung

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte 
in der Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit abge-
schlossener fachspezifischer, mindestens dreijähriger 
Berufsausbildung und abgeschlossener Aufstiegsfort-
bildung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
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1. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifischer, 
mindestens dreijähriger Berufsausbildung und abge-
schlossener Aufstiegsfortbildung

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beam-
tenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser Be-
soldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde 
zu legen, in das die Lehrkraft übernommen werden 
könnte, wenn sie über ihre abgeschlossene Ausbil-
dung und Aufstiegsfortbildung hinaus alle weiteren 
laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen 
erfüllen würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 9 9*) **)

A 10 9**)

A 11 10**).
*)   Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 

3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 
Angleichungszulage gemäß Anhang 1

2. 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener fachspezifischer, 
mindestens dreijähriger Berufsausbildung

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 3 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im Beam-
tenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser Be-
soldungsgruppe ist das der auszuübenden Tätigkeit 
entsprechende Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, 
in das eine Lehrkraft übernommen werden könnte, 
wenn sie über eine abgeschlossene Ausbildung und 
Aufstiegsfortbildung hinaus alle weiteren laufbahn-
rechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen 
würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 9 8**)

A 10 9*) **)

A 11 9**).
*)   Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 
Angleichungszulage gemäß Anhang 1

3. 1Die Lehrkraft, die nicht mindestens die Voraussetzun-
gen von Ziffer 2 Satz 1 erfüllt,

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 2 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 
entspricht, in welche sie im Eingangsamt eingestuft 
wäre, wenn sie nach Maßgabe von Ziffer 2 Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 9 7**)

A 10 8**)

A 11 9*) **).
*)   Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 

3, keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 
Angleichungszulage gemäß Anhang 1

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Eine Tätigkeit von beamteten Fachlehrern mit ab-
geschlossener fachspezifischer, mindestens drei-
jähriger Berufsausbildung und abgeschlossener 
Aufstiegsfortbildung liegt vor, 

 wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, die be-
amtete Fachlehrer einer Laufbahn bzw. Qualifi-
ka  tionsebene auszuüben haben, für 
deren Zugang nach dem beim Arbeitgeber gel-
tenden Laufbahnrecht zumindest auch eine 
abgeschlossene fachspezifische, mindestens 
dreijährige Berufsausbildung und eine abge-
schlossene Aufstiegsfortbildung erforderlich sind.

Nr. 2 Eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung liegt vor, 
wenn die Lehrkraft eine Meisterprüfung oder eine 
andere nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 6. März 2009 vergleichbare berufliche 
Aufstiegsfortbildung abgeschlossen hat. 

3.3	 Lehrkräfte	in	der	Tätigkeit	von	sonstigen	beamteten	
Fachlehrern	

Vorbemerkung

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der Tätig-
keit von beamteten Fachlehrern, die nicht unter die 
Unterabschnitte 1 oder 2 fallen.

1Die Lehrkraft ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, 
die nach Satz 3 der beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsgruppe entspricht, in welche sie im Eingangsamt 
eingestuft wäre, wenn sie nach Maßgabe von Satz 2 im 
Beamtenverhältnis stünde. 2Für die Ermittlung dieser Be-
soldungsgruppe ist das Beamtenverhältnis zugrunde zu 
legen, in das die Lehrkraft übernommen werden könnte, 
wenn sie alle laufbahnrechtlich vorgeschriebenen Voraus-
setzungen erfüllen würde. 3Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 9 8**)

A 10 9*) **).
*)   Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 

keine Stufen 5 und 6

**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine  monatliche Anglei-
chungszulage gemäß Anhang 1

3.4	 Lehrkräfte	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Fachlehrern	 an	
	allgemeinbildenden	Schulen,	für	die	in	dem	beim	
Arbeitgeber	geltenden	Besoldungsrecht	kein	Amt	
ausgebracht	ist

Vorbemerkungen

1. Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in der 
Tätigkeit von Fachlehrern an allgemeinbildenden 
Schulen, soweit für die Tätigkeit der Lehrkraft in 
dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht 
a) das Amt eines Fachlehrers nicht ausgebracht ist 

oder 
b) das Amt eines Fachlehrers zwar ausgebracht ist, 

jedoch eine tatsächliche Möglichkeit der Über-
nahme in das Beamtenverhältnis im Zeitpunkt 
der Eingruppierung aufgrund einer zwischen-
zeitlichen Schließung der Laufbahn nicht be-
steht.

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen 
Schulformen nicht nur vorübergehend auszuüben 
hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, die zeitlich 
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mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststel-
lung, welche Tätigkeit mindestens zur Hälfte an-
fällt, ist von der für die jeweilige Schulform gelten-
den Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre 
Tätigkeit 
a) in mehreren Schulzweigen oder 
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 

 auszuüben hat.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Entgeltgruppe	9

1.	 Fachlehrer 
 mit Lehrbefähigung oder mit Unterrichtserlaubnis für 

mindestens zwei Fächer.

2. Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Prüfung oder staatlicher 
Anerkennung und anerkannter mindestens einjähriger 
sonderpädagogischer Zusatzausbildung

 als Fachlehrer an Förderschulen/Sonderschulen.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3.	 Lehrkräfte für Textverarbeitung und Kurzschrift
 mit staatlicher Prüfung für Lehrer der Kurzschrift und 

des Maschineschreibens.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4. Fachlehrer 
 mit abgeschlossener Ausbildung als Fachlehrer an 

Förderschulen für geistig Behinderte und Körperbe-
hinderte oder als Fachlehrer im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

5.	 Lehrkräfte für Werken sowie Lehrkräfte für Gestalten-
des Werken und Technik

 mit Lehrbefähigung für Werkarbeit an Grund-, Haupt- 
und höheren Schulen,

 wenn die Ausbildung den Abschluss einer Realschule 
und ein mindestens viersemestriges Studium an einem 
staatlichen oder einem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsinstitut voraussetzt.

 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

6.	 Lehrkräfte für Textverarbeitung und Informations-
technologie sowie Lehrkräfte für Textverarbeitung 
und Kurzschrift.

 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

7.	 Erzieher, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten mit 
entsprechender staatlicher Prüfung oder staatlicher 
Anerkennung

 als Fachlehrer an Förderschulen/Sonderschulen.
 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe	8

Fachlehrer 
mit Lehrbefähigung oder mit Unterrichtserlaubnis für 
ein Fach.

Entgeltgruppe	7

Fachlehrer.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Be-
griffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ verwen-
det wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff 
„Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 2 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Land Baden-
Württemberg.

Nr. 3  Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Land Berlin.

Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Sach-
sen. 

3.5	 Lehrkräfte	 in	 der	 Tätigkeit	 von	 Fachlehrern	 an	
	berufsbildenden	 Schulen,	 für	 die	 in	 dem	 beim	
	Arbeitgeber	geltenden	Besoldungsrecht	kein	Amt	
ausgebracht	ist

Vorbemerkungen

1. (1) Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte in 
der Tätigkeit von Fachlehrern an berufsbildenden 
Schulen, soweit für die Tätigkeit der Lehrkraft in 
dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht 
a) das Amt eines Fachlehrers nicht ausgebracht ist 

oder
b) das Amt eines Fachlehrers zwar ausgebracht ist, 

jedoch eine tatsächliche Möglichkeit der Über-
nahme in das Beamtenverhältnis im Zeitpunkt 
der Eingruppierung aufgrund einer zwischen-
zeitlichen Schließung der Laufbahn nicht be-
steht.

 (2) Für Lehrkräfte im Sinne von Absatz 1 gelten 
a) auch das Tätigkeitsmerkmal in Entgeltgruppe 9 

Fallgruppe 6 und
b) im Land Berlin auch das Tätigkeitsmerkmal in 

Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 
des Unterabschnitts 4. 

2. Lehrkräfte mit abgeschlossener Ausbildung als 
Lehrkraft für den fachpraktischen Unterricht an 
berufsbildenden Schulen, die im Arbeitsverhältnis 
zum Freistaat Sachsen stehen, sind eingruppiert 
wie 

 Lehrer nach Anhang 2 Abschn. B im berufsprakti-
schen Unterricht mit abgeschlossener Ausbildung 
als Fachlehrer für Fachpraxis und abgeschlosse-
ner handwerklicher Ausbildung nach mindestens 
sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 
dem 1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemer-
kung Nummer 6 zum Anhang 2.

Entgeltgruppe	10

Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung,
die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Voraus-
setzungen zum Unterrichten in mindestens einem 
Schulfach haben, 
in der Tätigkeit von Fachlehrern.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

Entgeltgruppe	9

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung 
 die aufgrund ihres Studiums die fachlichen Vorausset-

zungen zum Unterrichten in mindestens einem Schul-
fach haben, 

 in der Tätigkeit von Fachlehrern.
 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 4 und 5)
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2. Lehrkräfte mit abgeschlossener fachspezifischer Aus-
bildung und Aufstiegsfortbildung in der Tätigkeit von 
Fachlehrern.

 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe	8

Lehrkräfte mit abgeschlossener fachspezifischer, min-
destens dreijähriger Ausbildung in der Tätigkeit von 
Fachlehrern.

Entgeltgruppe	7

Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die 
Akademische Abschlussprüfung (Magisterprü-
fung) einer Philosophischen Fakultät nur in den 
Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 
Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung oder ei-
ner Masterprüfung nach den einschlägigen Aus-
bildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung liegt auch vor, wenn der Mastergrad an einer 
Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang zur 
Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur entspre-
chenden Qualifikationsebene eröffnet; dies setzt 
voraus, dass der Masterstudiengang das Akkre-
ditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, 
solange dies nach dem jeweils geltenden Landes-
beamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Quali-
fikationsebene gefordert ist.

 (2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

Nr. 2 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 

 (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademi-
en.

 (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal erstreckt sich im Land Ber-
lin und im Freistaat Thüringen auch auf Lehrkräfte 
mit einer nach dem Recht der ehemaligen DDR ab-
geschlossenen Hochschulausbildung als Diplom-
Pädagoge von mindestens zwei Studienjahren

 mit einer Lehrbefähigung bezogen auf das Unter-
richtsprofil der berufsbildenden Schule, an der sie 
als Lehrkraft tätig sind,

 die überwiegend mindestens in einem Fach Unter-
richt erteilen, das dem Berufsfeld des Studienfaches 
entspricht 

 (entsprechend dem Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 7. Oktober 1994).

Nr. 4 Das Tätigkeitsmerkmal erstreckt sich im Land Ber-
lin und im Land Sachsen-Anhalt auch auf Lehrkräf-
te mit einem nach dem Recht der ehemaligen DDR 
erworbenen Abschluss als

a) Ingenieur-Pädagoge,

b) Ökonompädagoge,

c) Agraringenieurpädagoge,

d)  Musikpädagoge oder

e)  Medizinpädagoge,

 wenn diese berufstheoretischen Unterricht erteilen.

Nr. 5 Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als 

a) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, 

b) abgeschlossene Hochschulbildung,

 wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 6 Eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung liegt vor, 
wenn die Lehrkraft eine Meisterprüfung oder eine 
andere nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 6. März 2009 vergleichbare berufliche 
Aufstiegsfortbildung abgeschlossen hat.

4.	 Lehrkräfte,	die	herkunftssprachlichen	Ergänzungs-
unterricht	erteilen;	pädagogische	Unterrichtshilfen,	
die	nach	landesrechtlichen	Vorschriften	Lehrkräfte	
sind	oder	nach	landesrechtlichen	Vorschriften	Lehr-
kräften	gleichgestellt	sind;	Lehrkräfte	in	Schulkin-
dergärten	oder	in	Vorschulklassen	für	schulpflichtige	
Kinder

4.1	 Lehrkräfte,	die	herkunftssprachlichen	Ergänzungs-
unterricht	erteilen

Vorbemerkung

Dieser Unterabschnitt gilt für Lehrkräfte, die her-
kunftssprachlichen Ergänzungsunterricht nach lan-
desrechtlichen Vorschriften erteilen.
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Entgeltgruppe	10

Lehrkräfte 

a) mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule oder 

b) mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 5)

Entgeltgruppe	9

Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 5)

Entgeltgruppe	8	

Lehrkräfte mit anderweitiger abgeschlossener fachspe-
zifischer, mindestens dreijähriger Berufsausbildung.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)

Entgeltgruppe	7

Lehrkräfte, die nicht mindestens die Voraussetzungen 
der Entgeltgruppe 8 erfüllen.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschu-
len, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind.

Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule liegt vor, wenn das 
Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten 
Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist.

Nr. 3 (1) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt vor, wenn das Studium mit einer 
ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung 
oder mit einer Masterprüfung beendet worden 
ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder 
die Akademische Abschlussprüfung (Magister-
prüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in 
den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer 
ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung 
oder  einer Masterprüfung nach den einschlägi-
gen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 
3Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung liegt auch vor, wenn der Mastergrad 
an einer Fachhochschule erlangt wurde und den 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. 
zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet; 
dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang das 
Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat, solange dies nach dem jeweils geltenden Lan-
desbeamtenrecht für den Zugang zur Laufbahn des 
höheren Dienstes bzw. zur entsprechenden Qualifi-
kationsebene gefordert ist.

 (2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung setzt voraus, dass die Abschlussprü-
fung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den

 Abschluss eine Mindeststudienzeit von mehr als 
sechs Semestern - ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. - vorgeschrieben ist. 2Ein 
Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

Nr. 4 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 

 (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditier-
ten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade-
mien.

 (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - 
vorgeschrieben ist. 

Nr. 5 1Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als 

a) abgeschlossenes Lehramtsstudium, 

b) abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung, 

c) abgeschlossene Hochschulbildung,

 wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist. 
2Eine Gleichstellung nach Satz 1 ist nicht erfor-
derlich, wenn stattdessen eine volle ausländische 
Lehrbefähigung nachgewiesen wird.

Nr. 6 Eine Lehrkraft, die eine mindestens dreijährige 
 pädagogische Ausbildung abgeschlossen hat,

 gilt als Lehrkraft mit anderweitiger abgeschlossener 
fachspezifischer, mindestens dreijähriger Berufs-
ausbildung.

4.2	 Pädagogische	 und	 heilpädagogische	Unterrichts-
hilfen	und	sonderpädagogische	Fachkräfte

Vorbemerkung

Dieser Unterabschnitt gilt für pädagogische und heil-
pädagogische Unterrichtshilfen und sonderpädagogi-
sche Fachkräfte, 

die nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräfte 
sind oder nach landesrechtlichen Vorschriften Lehr-
kräften gleichgestellt sind.

Entgeltgruppe	10

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit entsprechender 
staatlicher Anerkennung

als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichts-
hilfen oder sonderpädagogische Fachkräfte.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
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Entgeltgruppe	9	

1. Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung
 als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichts-

hilfen.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

2. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerziehungs-
pfleger, Hortner, Kindergärtner, Ergotherapeuten, 
 Logopäden oder Physiotherapeuten mit entsprechender 
staatlicher Anerkennung und anerkannter  mindestens 
einjähriger sonder- oder heilpädagogischer Zusatzaus-
bildung

 als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichts-
hilfen oder sonderpädagogische Fachkräfte.

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

3. Werkmeister mit Meisterprüfung
 als heilpädagogische Unterrichtshilfen.
 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

4. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerziehungs-
pfleger, Hortner, Kindergärtner, Ergotherapeuten, 
 Logopäden oder Physiotherapeuten mit entsprechen-
der staatlicher Anerkennung

 als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichts-
hilfen oder sonderpädagogische Fachkräfte.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

5. Beschäftigte mit anerkannter mindestens einjähriger 
sonderpädagogischer Zusatzausbildung 

 als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichts-
hilfen.

 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

6. Beschäftigte 
 mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem aner-

kannten Ausbildungsberuf ohne Meisterprüfung 
 in der Tätigkeit eines Werkmeisters
 als heilpädagogische Unterrichtshilfen.
 (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

Entgeltgruppe	8

Beschäftigte 
als pädagogische oder heilpädagogische Unterrichts-
hilfen oder sonderpädagogische Fachkräfte.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Hierunter fallen auch Diplomerzieher und Diplom-
vorschulerzieher im Sinne der Nr. 2 des Beschlusses 
der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 1994 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungs-
abschlüssen im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 des 
Einigungsvertrages - Hochschulbereich -.

Nr. 2 Soweit sich das Tätigkeitsmerkmal auf sonderpäda-
gogische Fachkräfte erstreckt, gilt dies nur im Land 
Schleswig-Holstein.

Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Bayern.

Nr. 4 Soweit sich das Tätigkeitsmerkmal auf sonderpä-
dagogische Fachkräfte erstreckt, gilt dies nur im 
Freistaat Bayern und im Land Schleswig-Holstein.

Nr. 5 Das Tätigkeitsmerkmal gilt nur im Freistaat Bayern 
und im Land Berlin.

4.3	 Lehrkräfte	in	Schulkindergärten	oder	in	Vorschul-
klassen	für	schulpflichtige	Kinder

Entgeltgruppe	10	

Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vorschul-
klasse 
einer Sonderschule oder einer vergleichbaren Schul-
form
a) mit einem Abschluss als Sozialarbeiter/Sozial-

pädagoge mit staatlicher Anerkennung oder 
b) mit einem Abschluss als Kindheitspädagoge mit 

staatlicher Anerkennung oder
c) mit anderweitiger abgeschlossener einschlägiger 

Hochschulbildung mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe	9	

1. Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vorschul-
klasse
a) mit einem Abschluss als Sozialarbeiter/Sozialpäd-

agoge mit staatlicher Anerkennung oder
b) mit einem Abschluss als Kindheitspädagoge mit 

staatlicher Anerkennung oder 
c) mit anderweitiger abgeschlossener einschlägiger 

Hochschulbildung mit staatlicher Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 1, 2, 3 und 4)

2. Leiter eines Schulkindergartens oder einer Vorschul-
klasse 
mit einem Abschluss als Erzieher, Freundschafts-
pionierleiter, Heilerziehungspfleger, Hortner, Kinder-
gärtner, Ergotherapeut, Logopäde oder Physiothera-
peut mit entsprechender staatlicher Anerkennung und 

mindestens einjähriger sonderpädagogischer Zusatz-
ausbildung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3. Erzieher, Freundschaftspionierleiter, Heilerziehungs-
pfleger, Hortner, Kindergärtner, Ergotherapeuten, 
 Logopäden oder Physiotherapeuten mit entsprechen-
der staatlicher Anerkennung
in einem Schulkindergarten oder in einer Vorschul-
klasse.
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Hierunter fallen auch Diplomerzieher und Diplom-
vorschulerzieher im Sinne der Nr. 2 des Beschlusses 
der Kultusministerkonferenz vom 7. Oktober 1994 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungs-
abschlüssen im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 des 
Einigungsvertrages - Hochschulbereich -.

Nr. 2 Als Lehrkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
gelten in Nordrhein-Westfalen auch sozialpädago-
gische Mitarbeiter in der Schuleingangsphase an 
Grundschulen.

Nr. 3 (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt 
vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 
Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 
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 (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats akkredi-
tiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse  
in  akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an 
 Berufsakademien.

 (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindes-
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvor-
aussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von sechs Semestern - ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. - 
vorgeschrieben ist. 

 (4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, 
wenn er von der zuständigen Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

Nr. 4 Eine abgeschlossene einschlägige Hochschul-
bildung liegt z. B. vor bei einem Abschluss des 
Bachelor-Studiengangs „Frühkindliche und Ele-
mentarbildung“ an der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg.

5.	 Regelungen	für	Lehrkräfte	mit	einer	Ausbildung	als	
Lehrer,	als	Freundschaftspionierleiter	oder	als	Erzie-
her	jeweils	nach	dem	Recht	der	ehemaligen	DDR,	bei	
denen	die	fachlichen	und	pädagogischen	Vorausset-
zungen	für	die	Übernahme	in	das	Beamtenverhältnis	
nicht	erfüllt	sind

Vorbemerkungen

1. Dieser Abschnitt gilt für Lehrkräfte mit einer Aus-
bildung 
a) als Lehrer nach dem Recht der ehemaligen DDR 

bzw.
b) als Freundschaftspionierleiter bzw. 
c) als Erzieher nach dem Recht der ehemaligen 

DDR,
 bei denen die fachlichen und pädagogischen Vor-

aussetzungen für die Übernahme in das Beamten-
verhältnis nicht erfüllt sind,

 in der Tätigkeit von Lehrkräften mit abgeschlosse-
nem Lehramtsstudium an einer wissenschaftlichen 
Hochschule und mit abgeschlossenem Referenda-
riat oder Vorbereitungsdienst.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. 1Die Lehrkraft, die ihre Tätigkeit an verschiedenen 
Schulformen nicht nur vorübergehend auszuüben 
hat, ist nach der Tätigkeit eingruppiert, die zeitlich 
mindestens zur Hälfte anfällt. 2Für die Feststel-
lung, welche Tätigkeit mindestens zur Hälfte an-
fällt, ist von der für die jeweilige Schulform gelten-
den Pflichtstundenzahl auszugehen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend, wenn die Lehrkraft ihre 
Tätigkeit 
a) in mehreren Schulzweigen oder 
b) in mehreren Schul- bzw. Klassenstufen 
auszuüben hat.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

1. (1) 1Die Lehrkraft mit abgeschlossener Lehrerausbil-
dung nach dem Recht der ehemaligen DDR

 ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die nach Satz 4 
der beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgruppe 

entspricht, in welche sie eingestuft wäre, wenn sie 
nach Maßgabe von Satz 2 und 3 im Beamtenverhältnis 
stünde. 2Für die Ermittlung dieser Besoldungsgruppe 
ist das Beamtenverhältnis zugrunde zu legen, in das 
die Lehrkraft übernommen werden könnte, wenn sie 
eine Bewährungsfeststellung nach der beim Arbeit-
geber auf der Grundlage der Anlage I Kapitel XIX 
Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 2 Buchst. b und c des 
Einigungsvertrages getroffenen Regelung hätte. 3Sind 
in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsgesetz 
Beförderungsämter für Lehrkräfte mit Bewährungs-
feststellung in einer höheren Besoldungsgruppe als 
dem Eingangsamt ausgebracht, erfolgt eine Höher-
gruppierung in die nach Satz 4 entsprechende Ent-
geltgruppe unter denselben Voraussetzungen wie eine 
Beförderung bei einer vergleichbaren beamteten Lehr-
kraft. 4Es entspricht

der Besoldungsgruppe die Entgeltgruppe

A 11 10**)

A 12, 12a 11**)

A 13 13

A 14 14

A 15 15.
**)  Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatliche 

Angleichungszulage gemäß Anhang 1

(2) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen 
als ihrer Lehrerausbildung nach dem Recht der ehema-
ligen DDR entsprechenden Schulform auszuüben und 
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Lehrer-
ausbildung nach Absatz 1 Satz 4 einer höheren Entgelt-
gruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer dieser 
anderen Schulform entsprechenden Lehrerausbildung, 
ist für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die Leh-
rerausbildung zugrunde zu legen, die dieser anderen 
Schulform entspricht.
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungs-
gesetz für die Laufbahn, die der Schulform entspricht, 
an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszuüben hat, Be-
förderungsämter für Lehrkräfte mit Bewährungsfest-
stellung in einer höheren Besoldungsgruppe als dem 
Eingangsamt ausgebracht, 
erfolgt eine Höhergruppierung in die nach Absatz 1 
Satz 4 entsprechende Entgeltgruppe unter denselben 
Voraussetzungen wie eine Beförderung bei einer ver-
gleichbaren beamteten Lehrkraft an dieser Schulform.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 
a) in einem anderen als ihrer Lehrerausbildung ent-

sprechenden Schulzweig oder 
b) in einer anderen als ihrer Lehrerausbildung ent-

sprechenden Schul- bzw. Klassenstufe 
auszuüben hat. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Lehrkräfte mit einer 
Lehrerausbildung für Förderschulen/Sonderschulen, 
die sonderpädagogische Fördermaßnahmen durch-
führen.
(3) 1Hat die Lehrkraft ihre Tätigkeit an einer anderen 
als ihrer Lehrerausbildung nach dem Recht der ehema-
ligen DDR entsprechenden Schulform auszuüben und 
wäre sie bei einem Einsatz entsprechend ihrer Leh-
rerausbildung nach Absatz 1 Satz 4 einer niedrigeren 
Entgeltgruppe zuzuordnen als eine Lehrkraft mit einer 
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dieser anderen Schulform entsprechenden Lehreraus-
bildung, 

sind für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die von 
ihr abgeschlossene Lehrerausbildung und eine ent-
sprechende Tätigkeit zugrunde zu legen. 
2Sind in dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungs-
gesetz für die Laufbahn, die der Lehramtsbefähigung 
der Lehrkraft entspricht, Beförderungsämter in einer 
höheren Besoldungsgruppe als dem Eingangsamt aus-
gebracht, 

erfolgt eine Höhergruppierung unter denselben 
 Voraussetzungen wie eine Beförderung bei einer in 
vergleichbarer Tätigkeit beamteten Lehrkraft an der 
Schulform, an der die Lehrkraft ihre Tätigkeit auszu-
üben hat; 

für die Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 ist das Be-
förderungsamt für die Laufbahn zugrunde zu legen, 
die der Lehramtsbefähigung der Lehrkraft entspricht.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die 
Lehrkraft ihre Tätigkeit 

a) in einem anderen als ihrer Lehrerausbildung ent-
sprechenden Schulzweig oder 

b) in einer anderen als ihrer Lehrerausbildung ent-
sprechenden Schul- bzw. Klassenstufe 

auszuüben hat. 

(4) 1Die Lehrkraft im Sinne von Absatz 1 Satz 1 erhält 
eine Entgeltgruppenzulage, wenn sie - stünde sie im 
Beamtenverhältnis - nach dem beim Arbeitgeber gel-
tenden Besoldungsrecht in ihrer Besoldungsgruppe 
Anspruch auf eine Zulage hätte. 2Satz 1 gilt nicht für

a) Zulagen, die unabhängig davon zustehen können, 
ob die Beamtin oder der Beamte als Lehrkraft tätig 
ist, sowie

b) die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbe-
merkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A 
und B (Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes) in 
der am 30. Juni 2009 geltenden Fassung oder einer 
vergleichbaren landesrechtlichen Regelung.

3Soweit die besoldungsrechtliche Zulage als Beförde-
rungsamt gewährt wird, gilt für die Gewährung der 
Entgeltgruppenzulage Absatz 1 Satz 3 entsprechend. 
4Die Höhe der Entgeltgruppenzulage entspricht der 
Höhe der Zulage nach dem beim Arbeitgeber gelten-
den Besoldungsrecht. 5Die Entgeltgruppenzulage ist 
nicht zusatzversorgungspflichtig, soweit die entspre-
chende besoldungsrechtliche Zulage nicht ruhegehalt-
fähig ist.

(5) 1In den Fällen von Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt Ab-
satz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungs-
gruppe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit 
der dieser Schulform, diesem Schulzweig bzw. dieser 
Schul- bzw. Klassenstufe entsprechenden Lehramts-
befähigung und entsprechender Tätigkeit eingestuft 
wäre. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte mit einer Leh-
rerausbildung für Förderschulen/Sonderschulen, die 
sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchführen.

(6) In den Fällen von Absatz 3 Satz 1 und 3 gilt Ab-
satz 4 mit der Maßgabe, dass von der Besoldungsgrup-
pe auszugehen ist, in welche die Lehrkraft mit der 
 erworbenen Lehramtsbefähigung und entsprechender 
Tätigkeit eingestuft wäre. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4, 5, 6, 7 und 8)

2. (1) Soweit Freundschaftspionierleiter bzw. Erzieher in 
dem beim Arbeitgeber geltenden Besoldungsrecht be-
stimmten Lehrkräften mit einer Ausbildung als Lehrer 
nach dem Recht der ehemaligen DDR gleichgestellt 
sind, gelten entsprechende Lehrkräfte als Lehrkräfte 
im Sinne der Ziffer 1.
(2) Freundschaftspionierleiter und Erzieher, die nicht 
unter Absatz 1 fallen, sind
a) mit mindestens einer Lehrbefähigung in Entgelt-

gruppe 10 und
b) ohne Lehrbefähigung in Entgeltgruppe 9 
eingruppiert.

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie andere Hochschu-
len, die nach Landesrecht als wissenschaftliche 
Hochschulen anerkannt sind.

Nr. 2 Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule liegt vor, wenn das 
Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten 
Staatsprüfung, mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist.

Nr. 3 Soweit im jeweiligen Landesrecht anstelle des Be-
griffs „Schulform“ der Begriff „Schulart“ verwen-
det wird, ist dem Begriff „Schulform“ der Begriff 
„Schulart“ gleichgestellt.

Nr. 4 1Als Beamtenverhältnis, in das die Lehrkraft über-
nommen werden könnte, gilt das Beamtenverhält-
nis, für das in dem Besoldungsgesetz, das beim 
Arbeitgeber im Zeitpunkt der Eingruppierung gilt, 
ein Eingangsamt ausgebracht ist, dessen Voraus-
setzungen die Lehrkraft erfüllen würde, wenn sie 
die Bewährungsfeststellung hätte. 2Eine fehlende 
tatsächliche Möglichkeit der Übernahme in das Be-
amtenverhältnis im Zeitpunkt der Eingruppierung 
z. B. aufgrund einer zwischenzeitlichen Schließung 
der Laufbahn ist unschädlich.

Nr. 5 1Eine Lehrerausbildung entspricht der auszuüben-
den Tätigkeit, wenn sie dem Lehramt für die Schul-
form entspricht, in der die Tätigkeit auszuüben ist. 
2Soweit in Schulformen Lehrämter nach Schulzwei-
gen unterschieden werden, entspricht eine Lehrer-
ausbildung der auszuübenden Tätigkeit, wenn sie 
dem Lehramt für den Schulzweig entspricht, in dem 
die Tätigkeit auszuüben ist. 3Soweit in Schulformen 
Lehrämter nach Schul- bzw. Klassenstufen unter-
schieden werden, entspricht eine Lehrerausbildung 
der auszuübenden Tätigkeit, wenn sie dem Lehramt 
für die Schul- bzw. Klassenstufe entspricht, in der 
die Tätigkeit auszuüben ist.

Nr. 6 Für die Bewährungsfeststellung auf der Grund-
lage der Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A  
Abschnitt III Nr. 2 Buchst. b und c des Einigungs-
vertrages sind folgende Regelungen maßgebend:
– Artikel II des Dritten Gesetzes über die Ver-

einheitlichung des Berliner Landesrechts vom 
19. Dezember 1991 (GVBl. S. 294),

– im Land Brandenburg die Verordnung über die 
Bewährungsanforderungen für die Einstellung 
von Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet in ein 
Beamtenverhältnis (Bewährungsanforderungs-
verordnung) vom 20. August 1991 (GVBl. [Nr. 24] 
S. 378),
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– die Bewährungsanforderungsverordnung Meck-
lenburg-Vorpommern vom 19. November 1991 
(GVOBl. M-V S. 444), zul. geändert durch Än-
derungsverordnung vom 5. September 1993  
(GVOBl. M-V S. 846),

– Verordnung über die Laufbahnen der Beamten 
im Land Sachsen-Anhalt (Laufbahnverordnung 
- LVO LSA) vom 15. August 1994 (GVBl. LSA 
S. 920) und

– die Thüringer Bewährungsanforderungsverord-
nung vom 2. Februar 1993 (GVBl. S. 173).

Nr. 7 Besoldungsrechtliche Ausgleichszulagen gelten 
auch dann als Zulagen im Sinne von Absatz 4 Satz 2 
Buchstabe a, wenn ihre Voraussetzungen an einen 
lehrkräftespezifischen Sachverhalt anknüpfen, z. B. 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 Bundesbesoldungsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 
2002 (BGBl. I S. 3020), zul. geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466). 

Nr. 8 Im Land Berlin gilt für die Anwendung von Ziffer 1 
Absatz 2 Satz 1 und 3 zusätzlich Folgendes: 

a) 1Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerken-
nung, bei der die Anforderungen für die Befähi-
gungszuerkennung gemäß § 19 Absatz 6 der Ver-
ordnung über die Laufbahnen der Beamten des 
Schul- und Schulaufsichtsdienstes (Schullauf-
bahnverordnung - SchulLVO) vom 3. Juli 1980 
in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden 
Fassung erfüllt sind, ihre Tätigkeit
– an einer Grundschule oder 
– an einer anderen Schulform im Grundschulteil 

 auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 4 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
in welche eine Lehrkraft mit einem Studium 
nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 Lehrerbildungsgesetz in 
der bis zum 19. Februar 2014 geltenden Fassung 
eingestuft wäre. 2Satz 1 gilt entsprechend für 
eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerkennung, 
bei der die Anforderungen für die Befähigungs-
zuerkennung für die Laufbahn des Studienrats 
(§ 10 SchulLVO) gemäß § 18a i. V. m. § 19 Absatz 7 
SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung erfüllt sind.

b) 1Buchstabe a gilt entsprechend für eine Lehrkraft 
ohne Befähigungszuerkennung, bei der die An-
forderungen für die Befähigungszuerkennung 
gemäß § 19 Absatz  5 SchulLVO vom 3. Juli 1980 
in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung erfüllt sind, die keine sonderpädagogischen 
Fördermaßnahmen durchführt. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend für eine Lehrkraft ohne Befähigungs-
zuerkennung, bei der die Anforderungen für die 

Befähigungszuerkennung für die Laufbahn des 
Lehrers an Sonderschulen (§ 8 SchulLVO) gemäß 
§ 18a i. V. m. § 19 Absatz 7 oder nach § 19 Absatz 8 
SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung erfüllt sind.

c) Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerken-
nung, bei der die Anforderungen für eine Be-
fähigungszuerkennung gemäß § 18c oder § 18d 
SchulLVO vom 3. Juli 1980 in der bis zum 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung erfüllt sind, ihre 
Tätigkeit 
– an einer Grundschule oder 
– an einer anderen Schulform im Grundschulteil 

 in den Klassen 1 bis 4 auszuüben, ist für die 
Zuordnung nach Absatz 1 Satz 4 die Besol-
dungsgruppe zugrunde zu legen, die ihrer Leh-
rerausbildung entspricht, auch wenn sie keine 
sonderpädagogischen Fördermaßnahmen durch-
führt.

d) 1Hat eine Lehrkraft ohne Befähigungszuerken-
nung, bei der die Anforderungen für eine Befähi-
gungszuerkennung gemäß § 18e SchulLVO vom 
3. Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung erfüllt sind, ihre Tätigkeit 
– an einer Grundschule oder 
– an einer anderen Schulform im Grundschulteil 

 auszuüben, ist für die Zuordnung nach Absatz 1 
Satz 4 die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
in welche eine Lehrkraft mit der Befähigungszu-
erkennung gemäß § 19 Absatz 4 SchulLVO vom 
3. Juli 1980 in der bis zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung eingestuft wäre. 

6.	 Regelungen	für	Lehrkräfte	mit	einer	Ausbildung	nach	
dem	Recht	der	ehemaligen	DDR,	die	im	Arbeitsver-
hältnis	zum	Freistaat	Sachsen	stehen

Für folgende Lehrkräfte, die im Arbeitsverhältnis zum Frei-
staat Sachsen stehen, richtet sich die Eingruppierung nach 
dem Anhang 2 zu diesem Tarifvertrag:

a) Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung als 
Lehrer nach dem Recht der ehemaligen DDR, 

b) Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung als 
Freundschaftspionierleiter oder Erzieher jeweils mit 
einer Ergänzungsausbildung (Lehrbefähigung) in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und in einem Wahlfach 
für die Klassen 1 bis 4 und

c)  Lehrkräfte im Unterricht an berufsbildenden Schulen 
mit einer abgeschlossenen Ausbildung nach dem Recht 
der ehemaligen DDR, soweit diese Ausbildung von den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage zu diesem Abschnitt 
erfasst wird.
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Anhang	1

Angleichungszulage
1Die Angleichungszulage im Sinne der Entgeltordnung 
Lehrkräfte wird ab 1. August 2016 gewährt. 2Sie beträgt 
30 Euro, höchstens jedoch den Betrag, der als Höhergrup-
pierungsgewinn bei entsprechender Anwendung des § 29a 
Absatz 3 Satz 2 und 3 TVÜ-Länder in der Fassung des 
§ 11 TV EntgO-L zustehen würde. 3Für Lehrkräfte, die in 
der Entgeltgruppe 9 eingruppiert sind und für die eine be-
sondere Stufenlaufzeit gilt, wird stattdessen eine Anglei-
chungszulage wie folgt gewährt:

derzeitige	Stufenzuordnung	
bei	verlängerter		
Stufenlaufzeit	

(fiktive)		
Stufenzuord-
nung	bei	
vollständiger	
Angleichung

Zulage

Stufe 1 im 1. Jahr g Stufe 1 keine

Stufe 2

im 1. Jahr g
Stufe 2 keine

im 2. Jahr g

im 3. Jahr g

Stufe 3 30 Euroim 4. Jahr g

im 5. Jahr g

Stufe 3

im 1. Jahr g

Stufe 3 keineim 2. Jahr g

im 3. Jahr g

im 4. Jahr g

Stufe 4 30 Euro

im 5. Jahr g

im 6. Jahr g

im 7. Jahr g

im 8. Jahr g

im 9. Jahr g

Stufe 4

im 1. Jahr g

Stufe 4 keine
im 2. Jahr g

im 3. Jahr g

im 4. Jahr g
ab dem 
5. Jahr g Stufe 5 30 Euro

Anhang	2	
Zu	Abschnitt	6	der	Entgeltordnung	Lehrkräfte

Regelungen	zur	Eingruppierung	von	Lehrkräften	mit	
	einer	Ausbildung	nach	dem	Recht	der	ehemaligen	DDR,	
die	im	Arbeitsverhältnis	zum	Freistaat	Sachsen	stehen

Vorbemerkungen

1. Diese Regelungen zur Eingruppierung gelten für Lehr-
kräfte, die ihren Abschluss nach den Ausbildungsbe-
stimmungen der ehemaligen DDR erworben haben. Es 
ist unschädlich, wenn dieser Abschluss aufgrund einer 
vor dem 3. Oktober 1990 aufgenommenen Ausbildung 
erst nach dem 3. Oktober 1990 erworben wurde. 

2. Über die Gleichwertigkeit der von diesen Regelungen 
nicht erfassten Abschlüsse nach den Ausbildungsbe-
stimmungen der ehemaligen DDR entscheidet im Ein-
zelfall das Sächsische Staatsministerium für Kultus.

3.  Lehrkräfte, die an einer anderen als ihrer Lehrbefähi-
gung entsprechenden Schulart verwendet werden, er-
halten Entgelt entsprechend ihrer Lehrbefähigung; sie 
erhalten jedoch kein höheres Entgelt als die Lehrkräfte 
der Schulart, an der sie beschäftigt werden. Abwei-

chend von Satz 1 letzter Halbsatz erhalten Lehrkräfte 
mit der Befähigung für den Unterricht an Förderschu-
len, die an Grundschulen sonderpädagogische Förder-
maßnahmen durchführen, Entgelt entsprechend ihrer 
Lehrbefähigung.

4.  Lehrkräfte, die an verschiedenen Schularten beschäf-
tigt sind, erhalten Entgelt nach ihrer überwiegenden 
Tätigkeit. Für die Feststellung der überwiegenden 
 Tätigkeit ist von der Pflichtstundenzahl der jeweiligen 
Schulart auszugehen.

5.  (1) Lehrbefähigungen für Fächer, die nicht ordentliches 
Unterrichtsfach sind, werden bei der Eingruppierung 
nicht berücksichtigt. Als ordentliches Unterrichtsfach 
im Sinne dieser Regelungen gelten auch die Fächer, 
die an einzelnen Schulen des Freistaates Sachsen als 
abschluss- bzw. versetzungsrelevantes Fach unterrich-
tet werden. Nicht berücksichtigt bei der Eingruppie-
rung werden Lehrbefähigungen, die im Rahmen eines 
Ein-Jahres-Lehrganges (z. B. am Institut für Lehrer-
weiterbildung/Musikerziehung Berlin-Weißensee, am 
pädagogischen Institut Dr. Theodor Neubauer Erfurt) 
erworben wurden.

 (2) Bei Lehrkräften mit Lehrbefähigung nach dem 
Recht der ehemaligen DDR sollen weitere Lehrbefä-
higungen, die ab dem 3. Oktober 1990 erworben wur-
den, im Rahmen der geregelten Tätigkeitsmerkmale 
berücksichtigt werden.

6. Die vorgesehenen Höhergruppierungsmöglichkeiten 
entsprechen den Beförderungen bei verbeamteten 
Lehrern. Die Beförderungen der verbeamteten Leh-
rer sind abhängig von den zur Verfügung stehenden 
Planstellen. Deshalb können Höhergruppierungen 
nur insoweit erfolgen, als der Haushaltsgesetzgeber 
Stellen ausgebracht hat. Die Auswahl erfolgt auf der 
Grundlage von Beurteilungskriterien.

7. Soweit Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Dauer von 
Lehrtätigkeit enthalten, können Zeiten in einer Tätig-
keit, die nach ihrer Bedeutung der Lehrtätigkeit ver-
gleichbar ist (z. B. Schulaufsicht), angerechnet werden. 
Über die Gleichwertigkeit entscheidet im Einzelfall 
das Sächsische Staatsministerium für Kultus.

8. Soweit Tätigkeitsmerkmale für Lehrkräfte im Unter-
richt an Mittelschulen, Gymnasien oder berufsbilden-
den Schulen eine Lehrbefähigung für eine bestimmte 
Anzahl von Fächern voraussetzen, werden Lehrkräfte 
in der Funktion als Fachleiter oder Fachberater an 
öffentlichen Schulen wie Lehrkräfte mit der Lehrbe-
fähigung für zwei ordentliche Unterrichtsfächer der 
entsprechenden Schulart bzw. denen gleichgestellte 
Lehrkräfte eingruppiert. Übrige Eingruppierungsvor-
aussetzungen bleiben unberührt.

A.	 Lehrkräfte	 im	 Unterricht	 an	 allgemeinbildenden		
Schulen

I. Lehrkräfte im Unterricht an Grundschulen

Entgeltgruppe 10

Lehrer 
mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbildung 
als Lehrer für die unteren Klassen der allgemeinbilden-
den polytechnischen Oberschule bzw. als Lehrer für die 
Unterstufe der allgemeinbildenden Schulen (bis ca. 1965) 
jeweils mit einer Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4).1
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(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 11

Lehrer 
mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbildung 
als Lehrer für die unteren Klassen der allgemeinbilden-
den polytechnischen Oberschule bzw. als Lehrer für die 
Unterstufe der allgemeinbildenden Schulen (bis ca. 1965) 
jeweils mit einer Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4). 1, 2 

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

1 Hierunter fallen auch Beschäftigte mit abgeschlossener Ausbildung als 
Freundschaftspionierleiter oder Erzieher jeweils mit einer Ergänzungs-
ausbildung (Lehrbefähigung) in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
in einem Wahlfach für die Klassen 1 bis 4.

2 Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 1. Au-
gust 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

II. Lehrkräfte im Unterricht an Mittelschulen

Entgeltgruppe 11

Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für ein Fach der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

c) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende poly-
technische Oberschule bzw. als Lehrer/ Fachlehrer/ 
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12),

d) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Lehrer/Fachlehrer/ Diplomlehrer für die Ober-
stufe der allgemeinbildenden Schulen/für die Erwei-
terte Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe mit einer Lehrbefähigung für ein Fach 
(Klassen 5 bis 12), 1

e) mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulausbil-
dung als Lehrer für die unteren Klassen der allgemein-
bildenden polytechnischen Oberschule mit einer Lehr-
befähigung für die Fächer Deutsch und Mathematik 
und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) und einer abge-
schlossenen pädagogischen Hochschulausbildung als 
Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für ein Fach der 
allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule.

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13

Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 

Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970), 2, 3

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende poly-
technische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/ 
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 2, 3

1 Gleichgestellt sind nach ehemaligem DDR-Recht ausgebildete Hoch-
schulabsolventen mit Fachdiplom (z. B. Diplomgermanist, Diplomma-
thematiker) und pädagogischem Zusatzstudium/Prüfung.

2 In dieser Entgeltgruppe dürfen ab 1. August 2014 55 Prozent, ab 1. Au-
gust 2015 70 Prozent, ab 1. August 2016 85 Prozent und ab 1. August 
2017 100 Prozent der für Lehrer an Mittelschulen verfügbaren Haus-
haltsstellen ausgebracht werden. 

3 Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit dem 
1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

III. Lehrkräfte im Unterricht an Gymnasien

Entgeltgruppe 11

Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für ein Fach der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970),

c) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Lehrer/Fachlehrer/ Diplomlehrer für die Ober-
stufe der allgemeinbildenden Schulen/für die Erwei-
terte Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe mit einer Lehrbefähigung für ein Fach 
(Klassen 5 bis 12), 1

d) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende 
polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fach-
lehrer/Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemein-
bildenden Schulen/für die Erweiterte Oberschule/
mit postgradualer Qualifizierung für die Abiturstufe  
 jeweils mit einer Lehrbefähigung für zwei Fächer  
(Klassen 5 bis 12). 2

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13

Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970), 3

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende 
 polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/  
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 2, 4



FMBl. Nr. 11/2015218

Entgeltgruppe 14

Lehrer 
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fachlehrer mit 
Staatsexamen (vor 1970), 5

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer für die allgemeinbildende 
 polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/Fachlehrer/ 
Diplomlehrer für die Oberstufe der allgemeinbildenden 
Schulen/für die Erweiterte Oberschule/mit postgradua-
ler Qualifizierung für die Abiturstufe jeweils mit einer 
Lehrbefähigung für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 2, 5

1 Gleichgestellt sind nach ehemaligem DDR-Recht ausgebildete Hoch-
schulabsolventen mit Fachdiplom (z. B. Diplomgermanist, Diplom-
mathematiker) und pädagogischem Zusatzstudium/Prüfung.

2 Als Lehrbefähigung zählt nicht die Lehrbefähigung für das Fach Astro-
nomie, soweit keine Ausbildung für den Unterricht bis Klasse 12 vorliegt 
(ggf. Abschlüsse bis ca. 1973).

3 Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit dem 
1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

4 Nach dreijähriger Lehrtätigkeit und Bewährung an einem Gymnasium, 
davon auch in der gymnasialen Oberstufe seit 1. August 1991, frühestens 
ab 1. Januar 1996.

5 Als Höhergruppierungsmöglichkeit nach Maßgabe der für Beamte 
geltenden laufbahnrechtlichen Bestimmungen (Studienratslaufbahn) 
sowie der vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten Stellen 
(vergleiche Vorbemerkung Nummer 6).

B.	 Lehrkräfte	im	Unterricht	an	berufsbildenden	Schulen

Entgeltgruppe 9

1. Lehrer im berufspraktischen Unterricht 
mit abgeschlossener Ausbildung als Fachlehrer für 
Fachpraxis und abgeschlossener handwerklicher Aus-
bildung. 1

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

2. Lehrer im berufspraktischen Unterricht
mit abgeschlossener Ausbildung als Fachlehrer für 
Fachpraxis und abgeschlossener handwerklicher Aus-
bildung. 1, 2

3. Lehrer als Fachlehrer
mit abgeschlossener Ausbildung als Ingenieurpädago-
ge, Medizinpädagoge, Agrarpädagoge oder Ökonom-
pädagoge oder als Ingenieur mit einer Zusatzausbil-
dung in Berufspädagogik. 3

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 10

Lehrer als Fachlehrer 
mit abgeschlossener Ausbildung als Ingenieurpädagoge, 
Medizinpädagoge, Agrarpädagoge oder Ökonompädagoge 
oder als Ingenieur mit einer Zusatzausbildung in Berufs-
pädagogik. 4, 5

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monatli-
che Angleichungszulage gemäß Anhang 1, soweit sie unter 
die Fußnote 5 fallen)

Entgeltgruppe 11

1. Lehrer als Fachlehrer
mit abgeschlossener Ausbildung als Ingenieurpädago-
ge, Medizinpädagoge, Agrarpädagoge oder Ökonom-
pädagoge oder als Ingenieur mit einer Zusatzausbil-
dung in Berufspädagogik. 6

2. Lehrer im allgemeinbildenden Unterricht
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-

bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für ein Fach der allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fach-
lehrer mit Staatsexamen (vor 1970),

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Lehrer/Fachlehrer/Diplomlehrer für die 
Oberstufe der allgemeinbildenden Schulen/für die 
Erweiterte Oberschule/mit postgradualer Qualifi-
zierung für die Abiturstufe mit einer Lehrbefähi-
gung für ein Fach (Klassen 5 bis 12), 7

c) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fach-
lehrer mit Staatsexamen (vor 1970),

d) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschul-
ausbildung als Diplomlehrer für die allgemeinbil-
dende polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/
Fachlehrer/Diplomlehrer für die Oberstufe der 
allgemeinbildenden Schulen/für die Erweiterte 
Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe jeweils mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12). 8

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13

1. Lehrer im allgemeinbildenden Unterricht
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschul-

ausbildung als Diplomlehrer für die allgemeinbil-
dende polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/
Fachlehrer/Diplomlehrer für die Oberstufe der 
allgemeinbildenden Schulen/für die Erweiterte 
Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe jeweils mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12), 8, 9

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fach-
lehrer mit Staatsexamen (vor 1970). 2

2. Lehrer im berufstheoretischen, ggf. teilweise im allge-
meinbildenden Unterricht
mit abgeschlossener Ausbildung als Diplomingenieur-
pädagoge, Diplomgewerbelehrer, Diplomhandelsleh-
rer, Diplomökonompädagoge, Diplomagrarpädagoge, 
Diplommedizinpädagoge, Diplomgartenbaupädagoge, 
als Diplomingenieur oder Diplomökonom mit zusätzli-
chem berufspädagogischen Abschluss. 10

Entgeltgruppe 14

1.  Lehrer im allgemeinbildenden Unterricht
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschul-

ausbildung als Diplomlehrer für die allgemeinbil-
dende polytechnische Oberschule bzw. als Lehrer/
Fachlehrer/Diplomlehrer für die Oberstufe der 
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allgemeinbildenden Schulen/für die Erweiterte 
Oberschule/mit postgradualer Qualifizierung für 
die Abiturstufe jeweils mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer (Klassen 5 bis 12), 8, 11 

b) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulaus-
bildung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung 
für zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule (Klassen 5 bis 10) bzw. als Fach-
lehrer mit Staatsexamen (vor 1970). 11

2. Lehrer im berufstheoretischen, ggf. teilweise im allge-
meinbildenden Unterricht
mit abgeschlossener Ausbildung als Diplomingenieur-
pädagoge, Diplomgewerbelehrer, Diplomhandelsleh-
rer, Diplomökonompädagoge, Diplomagrarpädagoge, 
Diplommedizinpädagoge, Diplomgartenbaupädagoge, 
als Diplomingenieur oder Diplomökonom mit zusätzli-
chem berufspädagogischen Abschluss. 10, 11

1 Z. B. als Handwerksmeister, Industriemeister, Betriebswirt.

2 Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit dem 
1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6. 

3 Als Grundeingruppierung, falls keine dem Fachhochschulabschluss 
gleichwertige Prüfung abgelegt wurde bzw. keine Nachdiplomierung 
entsprechend den gesetzlichen Grundlagen erfolgte.

4 Falls keine dem Fachhochschulabschluss gleichwertige Prüfung abge-
legt wurde bzw. keine Nachdiplomierung entsprechend den gesetzli-
chen Grundlagen erfolgte, nach mindestens achtjähriger Lehrtätigkeit 
und Bewährung nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

5 Als Grundeingruppierung, falls eine dem Fachhochschulabschluss 
gleichwertige Prüfung abgelegt wurde bzw. eine Nachdiplomierung 
entsprechend den gesetzlichen Grundlagen erfolgte.

6 Falls eine dem Fachhochschulabschluss gleichwertige Prüfung abge-
legt wurde bzw. eine Nachdiplomierung entsprechend den gesetzlichen 
Grundlagen erfolgte, nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und 
Bewährung seit 1. August 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Num-
mer 6.

7 Gleichgestellt sind nach ehemaligem DDR-Recht ausgebildete Hoch-
schulabsolventen mit Fachdiplom (z. B. Diplomgermanist, Diplomma-
thematiker) und pädagogischem Zusatzstudium/Prüfung.

8 Als Lehrbefähigung zählt nicht die Lehrbefähigung für das Fach 
 Astronomie, soweit keine Ausbildung für den Unterricht bis Klasse 12 
vorliegt (ggf. Abschlüsse bis ca. 1973).

9  Nach dreijähriger Lehrtätigkeit und Bewährung an einer berufsbilden-
den Schule seit 1. August 1991, frühestens ab 1. Januar 1996. 

10 Dem zusätzlichen berufspädagogischen Abschluss steht eine pädago-
gische Hochschulausbildung als Lehrer gleich.

11 Als Höhergruppierungsmöglichkeit nach Maßgabe der für Beamte 
geltenden laufbahnrechtlichen Bestimmungen (Studienratslaufbahn) 
sowie der vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten Stellen 
(vergleiche Vorbemerkung Nummer 6).

C.	 Lehrkräfte	im	Unterricht	an	Förderschulen

Entgeltgruppe 9

Lehrer als Fachlehrer 
nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Kultus über die berufsbegleitende Ausbildung 
und Prüfung für Fachlehrer an Förderschulen für geistig 
Behinderte und Körperbehinderte im Freistaat Sachsen 
(FachlFöVO) vom 4. Januar 1994 (SächsGVBl. S. 152)  sowie 
nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Kultus über die berufsbegleitende Ausbildung und 
Prüfung zum Fachlehrer im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung (FachlFöVO) vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. 
S. 408), zul. geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 
5. Februar 2007 (SächsGVBl. S. 30, 32).
(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 11

Lehrer
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer für Hilfsschulen (Universität 
Rostock),

b) mit nicht abgeschlossener dreijähriger pädagogischer 
Fachschulausbildung zum Lehrer für die unteren Klas-
sen mit zusätzlicher abgeschlossener pädagogischer 
Hochschulausbildung als Diplomlehrer für eine son-
derpädagogische Fachrichtung,

c) mit abgeschlossener Ausbildung als Freundschafts-
pionierleiter oder Erzieher jeweils mit einer Lehrbefä-
higung für die Fächer Deutsch oder Mathematik und 
für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) mit zusätzlicher ab-
geschlossener pädagogischer Hochschulausbildung als 
Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung,

d) mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulaus-
bildung als Lehrer für die unteren Klassen der allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschule mit einer 
Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch und Mathema-
tik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) und einer 
abgeschlossenen pädagogischen Hochschulausbildung 
als Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung.

(Lehrkräfte in dieser Entgeltgruppe erhalten eine monat-
liche Angleichungszulage gemäß Anhang 1)

Entgeltgruppe 13

Lehrer 
a) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-

dung als Diplomlehrer für Hilfsschulen (Universität 
Rostock), 1

b) mit abgeschlossener pädagogischer Fachschulaus-
bildung als Lehrer für die unteren Klassen der allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschule mit einer 
Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch und Mathema-
tik und für ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) und einer 
abgeschlossenen pädagogischen Hochschulausbildung 
als Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung, 1

c) mit nicht abgeschlossener dreijähriger pädagogischer 
Fachschulausbildung zum Lehrer für die unteren Klas-
sen mit zusätzlicher abgeschlossener pädagogischer 
Hochschulausbildung als Diplomlehrer für eine son-
derpädagogische Fachrichtung, 1

d) mit abgeschlossener Ausbildung als Freundschaftspi-
onierleiter oder Erzieher jeweils mit einer Lehrbefähi-
gung für die Fächer Deutsch oder Mathematik und für 
ein Wahlfach (Klassen 1 bis 4) mit zusätzlicher abge-
schlossener pädagogischer Hochschulausbildung als 
Diplomlehrer für eine sonderpädagogische Fachrich-
tung, 2

e) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für ein 
Fach der allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule mit einem Zusatzstudium und abgeschlossener 
pädagogischer Hochschulausbildung als Diplomlehrer 
für eine sonderpädagogische Fachrichtung,

f) mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulausbil-
dung als Diplomlehrer mit einer Lehrbefähigung für 
zwei Fächer der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule mit einem Zusatzstudium und abgeschlos-
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sener pädagogischer Hochschulausbildung als Diplom-
lehrer für eine sonderpädagogische Fachrichtung.

1  Nach mindestens sechsjähriger Lehrtätigkeit und Bewährung seit 1. Au-
gust 1991 nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6.

2  Nach seit dem 1. Juli 1995 mindestens achtjähriger Lehrtätigkeit und 
Bewährung nach Maßgabe der Vorbemerkung Nummer 6. 

Niederschriftserklärungen	zum	TV	EntgO-L	vom	
28. März	2015

1.	 Zu	Nr.	5	der	Protokollerklärungen	zu	Abschnitt	2:

Der auszuübenden Tätigkeit an einer Grundschule ent-
spricht z. B. ein Lehramtsstudium für die Primarstufe.

Der auszuübenden Tätigkeit an einer kooperativen Ge-
samtschule (NI) im Schulzweig Realschule entspricht 
z. B. ein Lehramtsstudium für die Realschule.

Der auszuübenden Tätigkeit an einer Gesamtschule 
(NW) im Bereich der Sekundarstufe I entspricht z. B. 
ein Studium des Lehramts für Haupt- und Realschu-
len und die entsprechenden Jahrgangsstufen an der 
Gesamtschule.

2.	 Zu	Nr.	5	der	Protokollerklärungen	zu	Abschnitt	5:

Der auszuübenden Tätigkeit an einer Grundschule 
entspricht z. B. eine Lehrerausbildung als Lehrer für 
die unteren Klassen.

Der auszuübenden Tätigkeit an einer Regelschule (TH) 
entspricht z. B. eine Lehrerausbildung als Diplomleh-
rer mit einer Lehrbefähigung für zwei Fächer.

Der auszuübenden Tätigkeit an einer Förderschule ent-
spricht z. B. eine Lehrerausbildung als Diplom-Lehrer 
für Hilfsschulen (Universität Rostock).
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